
I. 
Ueber das vaterländische Statutenwesen 

vcn 

vr. Joseph Rapp, 

k. k. Negierungsrath und Kammerprokurator im Lande 
Oesterreich ob der Enns *). 

Zweite U n t e r a b t h e i l u n g : 

Statut von Trient. 

>^s ist schwer zu bestimmen, wann das Trienter S ta tu t 
zuerst entstanden sei. Ueberhaupt aber sind die italieni

schen Statuten weit früher als die deutschen in das Le

ben getreten, hauptsachlich weil das alte römische Recht 
in I ta l ien viel früher als i n Deutschland um sich gegrif
fen hat. Zwar war dasselbe dort nie ganz erloschen; aber 

nebenher galten auch die longobardischen und zum Thei l 

noch andere Gesetze neuerer Völker nebst den Kapitula
rien Kar l s des Großen und seiner Nachfolger, und es 
bestanden zugleich viele zum großen Theile eben aus die

sen Gesetzen hervorgegangene Gewohnheitsrechte. A l s man 

nun in Bologna und spater auch anderswo angefangen 

*) M a n sehe Band IN dieser Zeitschrift/ wo die vorstaruta« 
rische Zußizverfassung Tirolö/ und B - V , wo die deut
schen tirolifchen Statuten dargestcller wurden-
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hatte, das römische Recht öffentlich zu lehren, diese Lehre 
außerordentlichen Beifall fand, und die daraus zahlreich 
hervorgegangenen Rechtsgelehrten in großes Ansehen ka
men, aber auch alles nach den römischen Gesetzen ent
scheiden wollten, so wurden nicht nur die geschriebenen 
neuern Gesetze der Langobarden und andere beinahe ganz 
verdrangt, fondern die Gewohnheitsrechte kamen dabei 
in nicht geringere Gefahr. D a man nun vorzüglich diese 
von den römischen Rechtsgelehrten sich nicht ebenfalls 
nach und nach rauben lassen wollte, sammelte man sie, 
und verwandelte sie in geschriebene Gesetze, als bleibende 
Ausnahmen vom römischen Rechte. Dazu kam, daß die 
lombardischen Städte durch den mit dem Kaiser Friedrich I. 
im Z . 1183 geschlossenen Konstanzer Frieden das Recht 
erlangt hatten, sich unabhängig von kaiserlichen Statt
haltern selbst zu regieren, und dadurch genöthiget waren, 
ihre Regicrungsform zu ordnen, und zu dem Ende al
lerlei Verfügungen zu treffen, die dann ebenfalls gesam
melt wurden. S o entstanden nach und nach zahllose S t a 
tuten nicht nur von Städten, sondern auch von jenen 
Bezirken und Herrschaften des fiachen Landes, die von 
den Städten unabhängig waren, und ihr Entstehen fällt 
eben in die nächste Zeit nach dem Konstanzer Frieden 
und in den Anfang des dreizehnten Iahrhundertes. Von 
der zu Trient nächsten italienischen Stadt Verona ist das 
älteste bekannte Statut vom Z . 1228. Alle diese Statu
ten wurden von Zeit zu Zeit umgearbeitet, vermehrt und 
verbessert, bis sie endlich einen mehr bleibenden Bestand 
erlangt haben 

t) M- s- ^Vluratori Oi5sert-»2loni 5vxra le snticliits itsüsne 
1°. i. Di55ert. 22. 
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Der Freiherr Johann Jakob von Cresseri, ein in der 

Geschichte seiner Vaterstadt Trient sehr unterrichteter 
Schriftsteller 2) macht es im hohen Grade glaubwürdig, 
daß die Stadt Trient zu den lombardischen Städten ge
höret, und obwohl sie später durch kaiserliche Verleihung 
dem Bischöfe geschenkt wurde, ihr Magistrat doch lange 
eine gewisse Selbstständigkeit und großen Einfluß in die 
Gesetzgebung behauptet habe. Ihr Statut, das in drei 

Bücher, de civilidus, «Ze 8^näici5, 6e criirunslibug 

zerfällt, ist in seinen zivilrechtlichen Bestimmungen und 
in seinen Strafgesetzen den Statuten von Verona und 
andern oberitalienischen Städten höchst ähnlich, ja mit den
selben in gar vielen Stücken ganz gleichlautend. Auch 
haben sich da Spuren der alten lombardischen Städte
verfassung länger als beinahe in irgend einer andern ita
lienischen Stadt erhalten, wovon wir hier nur der unten 
anzuführenden Vorsichten in der Wahl des Prätors oder 
Podesta erwähnen wollen. Es ist daher sehr wahrschein
lich , daß auch das Trienter Statut ungefähr gleichzeitig 
mit den Statuten der übrigen oberitalienischen Städte ent
standen sei, wenn schon ein so alter Kodex desselben 
nicht bekannt ist, und auch das bestehende Statut dar
über keinen nähern Aufschluß gibt. Nur von der Abthei
lung, die den Titel: Vs L^näicis, führt, und haupt
sächlich Polizeigesetze und Gemeindeansialten enthält» 
wird gesagt, sie bestünde schon seit den ältesten Zeiten 

aus den Regierungsperioden der Bischöfe Bartholomäus, 
Heinrich, Nikolaus, Albert von Ottenburg, Georg von 

") kicercke storlcke e tlocumenti rigusräaizl! 1'autoritä s 
giurlzäi-iione 6el mgßistralo con5olare äi l'renlo. Mspt-
in der vidi. 1'irol. 

1 * 
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Lichtensteiu, und vieler andern Bischöfe von Trient. Der 
erste und älteste der da genannten Bischöfe, Bartholo
mäus Quir in! , ein Venezianer, gelangte zu Ende des 
Zahres 1306 zum Besitze des Bisthumes, und starb schon 
den 23. Zuni 1307, und es wird von einem Trienter 
Schriftsteller °) aus der erwähnten Vorrede offenbar irrig 
gefolgert, daß unter diesem Bischöfe das Trienter Statut 
sein Entstehen erhalten habe, wie denn seiner auch nur 
in Beziehung auf das Buch 6e L^näieis erwähnet, und 
auch da nicht gesagt wird, daß es unter ihm zuerst zu
sammen getragen wurde. Wahrscheinlich geschahen unter 
ihm und seinen Nachfolgern nur Verbesserungen und Er
gänzungen desselben Buches, und eine Arbeit dieser Art 
(correctio et suxx le l io , wie die Vorrede sagt) wurde 
ferner im Jahre 1426 von dem Bischöfe Alexander aus 
dem polnischen Geschlechte der Herzoge von Mazovien, 
Oheim des Kaisers Friedrich IV . , vorgenommen. 

Zm bischöflichen Archive zu Trient befand sich, we
nigstens in früherer Zeit» die Handschrift eines von dem 
Bischöfe Nikolaus von Brünn, der den Bischofssitz vom 
Jahre 1338 bis 1347 inne hatte, vermehrten Trienter 
Statutes und zwar in deutscher Sprache Leider konnte 
ich dasselbe nicht einsehen; wahrscheinlich bezog es sich 
aber auch nur auf das Buch 8?näici8. 

2) ZtMoeenz von PratV. M- s. IVIonuments LccI. I^iä. xsZ. 
83, wo die Stelle angeführet wird/ ohne sie weder zu 
bejahen noch zu verneinen-

Zu dieser Zeit war Bischof Ulrich IV. von Lichtenstein. 
Aber die Verbesserung des Statutes ist das Werk des 
VorfahrerS Ulrich III., der, wie PinciuS sagt/ anliqna 
civitzti» statuta pensitste exsrninata csstlAavIt, et noa-
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Unter dem Bischöfe Ulrich III. von Fronsberg oder 
Freundsberg, erwählt 1486, gestorben 1493, entstanden 
Klagen über den langsamen Gang der Prozesse, über 
die Sorglosigkeit, Nachlässigkeit und zu hohen Forderun
gen der Notare, und über Vorenthaltung oder Beschä
digung öffentlicher (ohne Zweifel Gemeinde- und St i f-
tungs-) Güter, worüber die Schuldigen entweder gar 
nicht, oder doch ohne Erfolg zur Rechenschaft gezogen 
wurden. Der Bischof veranlaßte hierüber die genaueste 
Untersuchung, und erließ endlich nach eingeholtem Gut
achten der Domherrn, Vasallen, Näthe und Rechtsge
lehrten die hierüber zweckmäßig befundenen Bestimmun
gen, die er dem Statute einverleibte. Außer diesen Be , 
stimmungen scheint damals an dem Statute bis auf etwa 
einige Berichtigungen nichts geändert worden zu sein; 
nur verbiethet der Bischof in seiner dem Statute voran
gesetzten Verordnung, etwas , an dem Statute, es sei 
nun in dem Exemplare, das er bei sich behalte, oder in jenem, 
das erderStadtTrient übergeben habe, aufwelcheArtes sei, 
zu verändern b). Das ergänzte Statut wurde im Jahre 1Z04 
durch den Druck bekannt gemacht ° ) . Es ist mit sogenannter 

5 ) ZVIon. Loci. pa^. ^v!« 
°) Den Schluß machen zwei gereimte Hexameter: 

Î aus summa Re^i llicstur vocibus oris, 
Huoä jain noo cesset merce5 concliZna laborls. 
Darunter steht das Datum : Die X V . luni i MLecnellii. 
und ein Holzschnitt in zwei Täfelchen, auf dem einen 
den kniend bethenden König David, vor ihm anstatt 
der Harfe seines sonst gewöhnlichen Attributes, eine 
Geige liegend; auf dem andern Christum am Kreuze 
mit M.'ria und Johannes vorstellend- Zu den beiden 
Seiten sind die Buchstaben 5 — ohne Zweifel die 

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



»5» 6 «-e« 

Mönchsschrift, mit zahlreichen Abkürzungen, und mit vielen 

Druckfehlern gedruckt, und eine bessere Ausgabe mußte bald 

sehr erwünschlich und ein wahresBedür fn ißwerden , demun

ter dem Bischöfe und Kardinale Bernard von C le s , ei

nem der würdigsten und weisesten Fürstbischöfe von Trient, 

abgeholfen wurde. Diesem übergab, wie das voran ste

hende Patent sagt, der Magistrat (consulss) und die 

Bürgerschaft von Trient den Entwur f zu einer verbesser

ten Ausgabe des S ta tu tes , den der Kardinal von feinen 

Rathen und vielen andern Rechtsgelehrten mehrmal ge

nau prüfen l i eß , und endlich bestätigte, worauf dieses 

S t a tu t im Jahre ZZ28 zu Trient viel besser und korrek

ter als das f rühe re , doch nach der damaligen S i t t e wie

der mit mehreren, doch nicht gar so vielen Abkürzungen 

der W ö r t e r , gedruckt erschienen i s t E s ist gegen jenes 

des Bischofes Ulrich bedeutend, nämlich mit 93 Kapiteln, 

vermuthlich durch Einschaltung neuerer damaliger Ver 

Anfangsbuchstaben von Slswtum irläentlnum. Drucker 
und Druckort ist nicht angezeigt; es dürfte wohl i n 
Trient gedruckt sein. D ie Exemplare davon sind sehr 
selten; man findet aber eines in der Bibliothek deSFer-
dinandeumS, und ein anderes in der Llbl. rirol. 

7) Impres5u i» Ir läenti : sub Lernarcto L!e8io: De! (Gratia 
Lpiscoxo l'riäentirio: Lerenisslm!: so ?otent!55lmi?er-
äinanäi, LunZarie et Lokemlo liegig e!c. ^rcliiöucig 
^.U5trie et I^ocumtenentis Imperü per (?ermzniam: 
LonslIII Leeret! ?res!6vnts: e)uz^em^ue supremo Lan-
ceUarin. .̂nno Vomini MOXXVIII, X. Oecembris. 
IVIapkeo ?rac2e!no L >̂2lcoZrapI,o golertiss. curante. Auch 
diese Ausgabe ist selten geworden; man findet Exem
plare davon in den angeführten Bibliotheken/ und ein 
vorzüglich schöneS/ auf Pergament gedruckte.*, verwahret 
die Universitätsbibliothek zu Innsbruck. 
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Ordnungen, vermehret , von denen 61 auf das Buch <Ie 
civ!!ibu8, 29 auf jenes 6e criminalibus und 18 auf 
jenes <Ze S^näicis fallen; auch ist manchmal eine altere 
Verfügung deutlicher und ausführlicher vorgetragen. Der 
größte Theil ist wörtlich wieder abgedruckt, und daß darin 
das uralte Statut besteht, beweiset wohl auch das M i t 
telalter-Latein, in dem diese Gesetze geschrieben sind. 
Zn allen folgenden Ausgaben blieb dieses Statut bis auf 
die neueste Zeit unverändert ^). Zwar wurden spater nicht 
wenige neue Gesetze und Vorschriften gegeben; aber meh
rere derselben wurden den neuen Ausgaben des Statutes 
unter eigenen Titelblattern beigebunden, viele aber sind 
bloß zerstreut geblieben, und nie in eine Zusammenstel
lung oder in eine eigene gedruckte Sammlung gebracht 
worden. 

Ursprünglich wurde das Trienter Statut offenbar nur 
für die Stadt und ihr Gebieth, oder wie man es nannte» 
für die innere und äußere Prätur^) verfasset. Aber so-

°) Die nächstfolgenden Ausgaben sind: vom I. Z6t4 durch 
Joh- Bapt. Gelmini/ die schönste aus allen; vom I. 
1707 durch Joh. Varoni/ und eine spätere aus der noch 
bestehenden Druckerei Monauni. Auch gibt es eine ita
lienische Uebersetzung sowohl des Statutes, als mehrerer 
neuerer beigefügter Gesetze / gedruckt 5765 durch Franz 
Michael Battisti. 

Die Gemeinden IVIattareUo , Valsoräa , colurnello ä! 
ZVIe7.2o, ?!« 6! LasteNo, Ravina» Lelvoäers, Roma-
znano, 6arZoIo, IVIonte <1el!a Vacca, 8zr<lzZiiI und 
Lognola nebst I>le?5olomkar6t, bildeten die innere Prä-
tur/ die äußere hingegen die Gemeinden Ladlne, l>r-
lago, LagelFa, Vl^olo, V e ^ a n o , Lalavino, H,a?ina, 
LsvLtlins» 1'aäergnons. ?eäiAa2ixa und Lopramoute 
am rechten Ufer der Etsch, und die Gemeinden ko-
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wohl im Statute des Bifchofes Ulrich Kap. 93, als gleich
lautend auch in jenem des Kardinals Bernard von Cles 
Kap. 144, wird verordnet, daß alle Trienter Statuten 
in civ!1idu8 und crirninsübus in allen dem Bischöfe 
unterworfenen Gerichten und in der ganzen Diözese von 
Trient und auch bei dem geistlichen Gerichte, wenn es 
sich da um bloß profane Rechtssachen handle, zu befol
gen sei, weil die Glieder nach dem Kopfe regiert wer
den müßten. Sonderbar ist hierin die Ausdehnung des 
Statutes auf die ganze Diözese, von der ein großerTheil 
des Gebiethes nicht dem Bischöfe, sondern dem tirolischen 
Landesfürsten gehörte. Sollte dieß vielleicht in alter Zeit, 
da das landesfürstliche Gebieth noch kein eigenes Statut 
hatte, mit Zustimmung des Landesfürsten so verordnet 
worden seyn? M a n kann für diese Muthmaßung anfüh
ren, daß mehrere in der Diözese von Trient gelegene 
Gerichte oder Herrschaften, z. B . Königsberg, Castelfon-
do, Spor , Flavon, Belfort und Folgaria, u. a. das 
Trienter Statut bis auf die neueste Zeit, und sogar das 
von Deutschen bevölkerte Gericht Kaltem bis auf die 
Zeit der Regierung des Kaisers Leopold I. befolget ha
ben. Eine urkundliche Begründung dieser Meinung oder 
Muthmaßung vermag ich nicht zu liefern. Auf jeden Fal l 
war diese Ausdehnung nur auf die beiden Bücher 6s 
civ!1i!)U5 und 6s criminslidus ausdrücklich beschranket. 
Was aber das Buch 6s Lynäicig oder die administra
tiven und polizeilichen Vorschriften des Statutes betrifft, 

senllno, Valtsro und ^-lbiaoo am linken Ufer dieses 
Flusses. 

" ) M . s. B . V. . S . IN. 
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hatte jedes Gericht, ja in mancher Gegend beinahe jede 
einzelne Gemeinde, ihre eigene besondere Ordnung. 

Diesem Vorberichte folget nun die nähere, wiewohl 
durch den Naum dieser Blätter nothwendig beschränkte 
Beleuchtung des Statutes von Trient. 

Die ersten vier Kapitel handeln von dem Manne, 
dem die Verwaltung der Gerechtigkeit in der Stadt 
Trient und in der innern und äußern Prätur anvertraut 
wurde, von feiner Wah l , seinen Rechten und seinen Pflich
ten. Er hieß ?ote8las (koäesta) , auch praetor, mußte 
Doktor der Rechte, außer der Trienter Diözese geboren, 
und in der Stadt Trient mit Niemand verwandt oder 
verschwägert seyn. Es wurde immer ein Rechtsgelehrter 
aus Ital ien, aus Toskana, aus dem mailandischen, rö
mischen oder einem andern Gebiethe gerufen. Er mußte 
einen Gerichtsdiener, LavQlerius, ebenfalls einen Aus
länder, doch nicht auf feine Kosten, aufnehmen. Er 
wurde alle Jahre gewechselt, und erst nach Verlauf von 
sieben Iahren war dieselbe Person wieder wählbar. Durch 
Gewohnheit kam es später dahin, daß er auf ein zweites 
Jahr , aber nicht länger bestätiget werden konnte, und 
auch zu dieser Bestätigung waren einhellige Stimmen 
nicht nur des Magistrates, sondern auch des äußern 
Rathes, 6iunta 6el ma^istrato genannt, erforderlich; 
eine einzige abweichende Stimme reichte hin, sie auszu
schließen. Der Magistrat hatte das Recht, zwei oder 
mehrere geeignete Individuen für die Prätorswürde in 
Vorschlag zu bringen, und der Fürstbischof mußte einem 
davon die Bestätigung ertheilen. Der neue Prätor hielt 
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immer einen feierlichen Einzug unter dem Gelaute der 
Glocke des Stadtthurmes, und mit Fähnlein, worauf 
feine Wappen glänzten. Der Magistrat fuhr ihm in meh
reren Wagen vor die Stadt entgegen, und so zog er» 
voran ein Trompeter und zwei Gerichtsdiener, welche 
kssces, den altrömischen nachgebildet, trugen, durch 
die vorzüglichsten Strassen und Plätze der Stadt, be
suchte auf dem Wege die Kathedralkirche des h. V i g i 
lius , und legte auf dem großen Altare derselben ein be
liebiges Opfer nieder. Vor Entrichtung dieser Opfergabe, 
wozu ihm eine Frist von drei Tagen gegönnt war, durfte 
er keine Amtshandlung vornehmen. Er wurde sodann 
dem Fürstbischöfe, sobald es diesem gefiel, von dem M a 
gistrate vorgestellt, und empfing aus seiner Hand den 
Gerichtsstab (Lcsxtrurn xrasturse suae seu xote-
starise), nachdem er.sich durch einen feierlichen Eid 
verpflichtet hatte, sein Richteramt gerecht, und den Ge
setzen, Statuten, guten Gebrauchen und Gewohnheit 
ten der Stadt Trient gemäß zu verwalten. Nach abge
legtem Eide war die erste bei Vermeidung einer Geld
strafe vorgeschriebene Amtshandlung des Prä tors , daß er 
noch denselben Tag ein Proklam wider Mörder, Gift
mischer, Ketzer, Meuchelmörder, Räuber, Mordbrenner, 
Ehebrecher, Blutschander, Sodomiter, Iungfernräuber, 
Verführer der Frauen, Hurenwirthe, Nothzüchtiger, Fäl
scher, Diebe tc. erließ, und diese Verbrecher aus der 
Stadt und Prätur von«Trient verbannte, und bei ihrem 
fernem Aufenthalte für vogelfrei erklarte. Sein bestimm
ter Zahresgehalt bestand bloß in 826 I^ire oder l'roni 
zu 12 Kreuzer, oder in 165 fi. rheinisch aus der fürst
lichen Kammer; sein übriges, und wie man sagt, bedeu
tendes Einkommen, bezog er aus Taxen und Sporteln. 
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Dieser trienter Stadtrichter verwaltete fein Amt 
g a n z a l l e i n , d. i . ohne Rache oder Beisitzer, also in 

vollem Gegensatze zu dem tirolischen Nechtsgedinge, was 
vorzüglich in Kriminalfal len von' wichtigen Folgen sein 

mußte. Denn der Stadtrichter führte den ganzen Prozeß 
ohne alle Kontrolle; von ihm allein hing die Anwendung 

der Tortur und die Schöp fung des Urtheils auch dann 
ab, wenn es sich um Anerkennung der schwersten Körper

strafen handelte, und was die Gefahr eines wil lkürl ichen 
oder auch ungeschickten Verfahrens noch mehr erhöhte, 

lag in dem Umstände, daß das S t a tu t solchen Urtheilen 
alle Appellazion und Kassazion versagte " ) . Dieses außer

ordentliche Vertrauen in die Weisheit und Gewissenhaf
tigkeit eines einzigen Mannes laßt sich nur daraus eini

ger M a ß e n erklären, daß der P r ä t o r ein g a n z unbe^ 
f a n g e n e r A u s l ä n d e r war , und am Ende derDienst-

zeit über feine Nechtsführung zur strengsten Verantwor

tung gezogen wurde. M a n nannte dieß das S y n d i c i -
r e n , und ging dabei, der alten Gewohnheit gemäß, 
auf folgende Ar t zu Werke: D r e i Syndikatoren, wovon 

der Fürstbischof e i n e n , und der Magistrat z w e i er

nannte, pflogen die Untersuchung über alle pflichtwidrigen 
Amtshandlungen des Stadtrichters und seiner Leute, und 
forderten zu diesem Ende alle jene, die sich beschwert 

hielten, durch einen öffentlichen V o r r u f auf , innerhalb 

drei Tagen, wenn sie in der S t a d t wohnten, außerhalb 
derselben aber binnen fünf Tagen ihre Klagen gegen den 

" ) Erst i n der neuesten Zeit erhob sich eine Stimme dage
gen durch eine kleine S c h r i f t : Itters äi NiostsZO 1er-
rs8on! ̂ gostino l'orresani) aä un suo smico sull' inap-
xellzbilitä 6olle sentenxe criminell Irenline. Trents zp. 
t5. L. IVIcinzuni !7<̂ g. 
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Richter oder seine Leute'anzubringen. Der ausgetretene 
Prätor mußte mit seinen Leuten (cum sua fsrrnlia et 
vKcialidus suis), er mochte einen Vertreter gewählet 
haben oder nicht, alle Tage zweimal persönlich vor den 
Syndikatoren erscheinen, und auf alle Klagen und Be
schwerden Rede und Antwort geben. Diese Untersuchung 
dauerte zehn Tage ununterbrochen fort, und die Syndi
katoren waren eidlich verbunden, binnen dieser Zeit ihr 
Urtheil über Schuld oder Nichtschuld der Angeklagten zu 
fällen, außer wenn die Sache einer tiefern Erforschung 
bedurfte, wo ihnen dann noch drei weitere Tage gegeben 
waren. S o wie nun der Prätor für sich und seine Leute 
schon zum Voraus eine Kauzion durch Bürgen oder auf 
eine andere Art leisten, und seinen Gehalt für die zwei 
letzten Monathe bis zur Beendigung der Untersuchung 
zurücklassen mußte, so hatte er für allen, durch ihn oder 
seine Leute zugefügten Schaden, im letztern Falle jedoch 
nur dann zu haften, wenn er um die pflichtwidrige Hand
lung gewußt, oder gar Theil daran genommen hatte. 
Sonst mußte er immerhin die Schuldigen ausliefern, um 
für seine Person die Lossprechung zu erwirken. S o strenge 
und gerecht aber auch immer diese Amtszensur seyn moch
te, war doch dem widerrechtlich Torquirten oder Verur
tei l ten, der dabei seine Gesundheit oder gar sein Leben 
eingebüßt hatte, damit offenbar schlecht geholfen Nach 

Die Fälle/ daß ein syndizirterPrätor verurtheilr worden 
wäre/ scheinen höchst selten gewesen zu sein. I n neuerer 
Zeit machte zu Trient das Syndikat gegen den Prätor 
^.ikonso ^vizrini wegen einer von den Brüdern Okkner 
wider ihn erhobenen Klage viel Aufsehen/ und es er
schienen darüber mehrere Druckschriften/ z. B . Nikons» 
HAsrini Lx-?retore äi Ireato venäicato äalls »ccuse 
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dem Statute mußten alle bürgerlichen und peinlichen 
Rechtshändel, bei Vermeidung der Ungültigkeit in dem 
Prätur-Pallaste verhandelt und entschieden werden, und 
die Einwohner der Stadt und Prätur waren weder ver
pflichtet noch befugt, vor einem andern Gerichte zu er
scheinen; nur die Appellazionen an Pabst, Kaiser und 
Patriarchen machten hiervon eine Ausnahme. Der Prätor 
hatte in jeder Woche drei Tage, Montags, Mittwoche 
und Freitags, wenn es nicht Ferialtage waren, vom Auf
gange der Sonne und nach drei durch die kleine Glocke 
seines Pallastes gegebenen Zeichen, so lange es Geschäfte 
gab, zu Gericht zu sitzen, wo dann die Parteien und 
Advokaten ihre Geschäfte vortrugen; die Dienstage und 
Donnerstage auf die Kriminalgeschäfte zu verwenden, 
rechtsuchenden Parteien überhaupt freien Zutritt, wenig
stens bis über die zweite Stiege des Pallastes, zu gestat
ten, und diesen daher immer offen zu halten. M a n kann 
sich kaum eine, für den Staat minder kostspielige Ge
richtsverwaltung denken, als die trienter war, bei 
der außer der geringen Besoldung des Prätors und Ge
richtsdieners alle Kosten unmittelbar von den Parteien 
bezahlet wurden. Der Prätor hatte keine untergeordneten 
Beamten, kein Einlaufsprotokoll, keine Kanzlei, keine Regi-

äolla DIta?ratelli OKnor e llslla senten-ia üel 3in6icstor! 
c»ri8olar! i?g2. 4. — 8enten?2 <1egl' Illrnl. L!ncl!-
cakori (?lo. Latt. LaräsAna l'egsar! e 6 ! u 8 . 6e (Zeremia 
nella cguss 6<zi Ligß. I'rstelli Otkner contra i l Llß. ^1. 
konso ZVIsrini, Lx-?oäe8lä öi l'reoto. — Deiters 
sopra !s senlenxs Zegli Lign. L!nä!catori nella cau8a 

Olkner contro ivisrini. 178Z 4. Da aber mit den städti
schen Syndlkatoren der fürstliche nicht einverstanden war, 
blieb für die Kläger auch dieser Prozeß ohne wesentli
chen Erfolg. 
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siratur. F ü r alles das sorgten dicNotare die gleichsam seine 
Kanzlei in allen Geschäftszweigen bildeten, daher auch von 
ihm bei dem Antritte seines Amtes in Pflicht genommen 
wurden. Eine Pa r t e i , die eine Klage anzubringen hatte, 
wendete sich an einen ihr beliebigen No ta r , der ihr A n 
bringen zu Protokoll nahm. Dieser legte es dem Prätor 
um seinen Bescheid vor, der dem Protokolle angehängt, 
u n d , so lang es einfache Bescheide betraf, schon vom 
Notare entworfen, und nur zur Unterschrift vorgelegt 
wurde. D e n Bescheid intimirte er dann dem Gegentheile, 
der sein Anbringen wieder bei eben diesem Notare ma
chen m u ß t e , und ohne sehr wichtige Ursachen nicht einen 
andern Notar fordern konnte. S o ging es fort, bis die 
Akten zum Spruche reif und geschlossen waren. Alle 
Aktenstücke wurden in chronologischer Ordnung in eine 
Ar t Buch zusammen genähet , was der Notar fortlaufend 
selbst besorgte. Auch das am Ende vom P r ä t o r gefällte 
Urtheil wurde auf dieselbe Art beigeheftet, und das Buch 
blieb in den Händen des Notares , bei dem allein also 
nach und nach eine Registratur erwuchs. D i e Zustellung 
von Bescheiden und Urtheilen besorgte er an Adelige und 
Patrizier durch einen der fürstlichen Schloßwächter , an 
andere durch einen der Sb i r r en . 

D i e Notare bildeten zu Trient ein sehr ansehnliches 
und einflußreiches Kol legium, in das Niemand aufge
nommen werden konnte, der nicht B ü r g e r , 6 i t t a 6 i n o , 
von Trient war. Dasselbe galt auch von der Advokatur; 
daher wurde das Bürgerrecht theuer gekauft, und war 
demungeachtet schwer zu erlangen. D i e Kapitel 146 — 
452 enthalten die Statuten des Kollegiums der Notare, 
ihre Rechte und Obliegenheiten, und die ihnen zustehen
den Spor te ln . 
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Zeder Notar mußte in feinem Haufe ein ordentliches 
Buch, eine Art Verfachbuch, eröffnen, und in selbes alle 
Originalaufsatze über Verträge, Vormundschafts - und 
Kuratelsachen, Inventuren, Rechnungen, letztwillige An
ordnungen und dergleichen Gegenstände der Zeitordnung 
nach eintragen, ohne sich hierzu fliegender Blätter bedie
nen zu dürfen. Diese gebundenen Bücher blieben stets in 
Verwahrung und ein Eigenthum der Notare, und Nie
manden außer dem Richter ward die Einsicht derselben 
gestattet. Die Parteien erhielten davon nur Ausfertigun
gen oder Anszüge über die sie berührenden Geschäfte. 

Dieß galt auch von jenen Akten, welche von den No
taren über bürgerliche oder peinliche Prozesse im Gerichts
hause vor dem Stadtrichter geschrieben, aber ebenfalls 
in ihren Wohnungen aufbewahrt wurden. Es hatte näm
lich der Rektor des Kollegiums am Anfange jeden Jah
res sechs Notare zu bestimmen, die man zu allen ge
richtlichen Schreibereien abwechselnd verwendete. Diese 
vertraten also die Stelle des tirolischen Gerichtschreibe
reipersonales. Ein wesentlicher Mangel war gewiß jener, 
daß die Protokolle der Notare, die so viele der wichtig
sten Urkunden über Privatrechte enthielten, nicht in einem 
öffentlichen gesicherten Archive aufbewahret wurden, und 
es war eine höchst ungenügende Vorsicht, daß das S t a 
tut den Notar für allen Schaden verantwortlich erklärte, 
aus dessen Verschulden ein Protokoll in Verlust gerieth. 
Erst die italienische Regierung hat diesem Uebelstande 
abgeholfen durch die Errichtung eines Notarilarchives, 
in das alleNotarilvrotokolle hinterlegt werden mußten"). 

" ) Die Gencralvorstehung des Non6- und Sulzberges hatte 
im Z . wegen der großen Nachtheile/ die aus dem 
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Die Notare betrachteten ihre Protokolle als ein ei» 
genthümliches fruchtbringendes Kapital, das selbst noch 
in später Zeit wegen daraus zu verfassender Abschriften 
Verdienst gab, und die Erben verkauften sie oft um gute 
Preise an einen andern Notar. 

Das Statut von Trient hatte mit jenen fast aller 
Städte Italiens unter andern das gemein, daß es den 
nächsten Verwandten in auf- und absteigender Linie ohne 
Ausnahme, in der Seitenlinie aber mit Beschrankung 
auf gewisse Grade, durchaus verboth, ihre Streitigkeiten 
auf dem ordentlichen Rechtswege unter sich auszutragen. 
S i e wurden damit an zwei von ihnen zu wählende 
Schiedrichter gewiesen, welchen im Falle verschiedener 
Meinungen ein dritter beigegeben wurde. Das Verfah
ren dabei war an gar keine Prozeßförmlichkeit gebunden, 
die Vollstreckung des Urtheiles aber, worüber eine Avvel-
lazion nicht Statt fand, dem ordentlichen Richter vorbehal
ten. D a indessen der schiedrichterliche Ausspruch nicht 
nur aus dem Grunde eines I)o!u5, sondern auch aus 
jenem einer enormen Beschädigung bestritten werden 
konnte, verlor dieses wohlgemeinte Gesetz wieder viel von 
seiner Kraft. Aber auch andere Personen, Witwen, 
Waisen, xersvnse iniserakiles, die als solche vom 

Verluste vieler Notarilakten entstanden wäre»/ wirklich 
beschlossen, im Gerichtshause zu CleS -in Archiv zu 
bauen/ in das sie hinterlegt werden müßten/ zu dem 
Ende eigene Vorschriften entworfen/ und für das alles 
schon die förmliche Gutheißung des damaligen Fürstbi
schofs Johann Michael Grafen von Svaur erhalten. 
Aber die zahlreichen Notare widerfetzten sich der Aus
führung so hartnackig/ daß sie dann wirklich unterblie
ben ist. Urkunden in der L ib l . 1'irol. 
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Prätor erklart waren, und dringliche oder unbedeutende 
Streithandel hatten sich des summarischen Verfahrens zu 
erfreuen, das durchaus mündlich war, Advokaten und 
Prokuratoren ausschloß, und am dritten Tage mit Kund
machung des Urtheiles enden mußte. 

Dagegen war der ordentliche Trienter Civilvro-
zeß sehr langwierig, schleppend und kostspielig, weil voll 
langer, krummer und dunkler Wege, die bei der Unbe
stimmtheit und Mangelhaftigkeit der statutarischen Vor
schriften, Willkühr und Habsucht sich gebahnet hatten. 
Der Klager forderte den Geklagten vermittelst einer ein
fachen Ladung, ohne Anführung irgend einer Ursache, 
vor Gericht, und hielt ihn durch mehrere Gerichtstage 
hin, bis er nur seine Klage anbrachte. Diese enthielt 
dann öfter keinen Thatbestand, war dunkel, zweideutig 
und unverstandlich. Der Geklagte begehrte davon eine 
Abschrift, und eine Frist darüber zu deliberiren. Hierauf 
verflossen viele Audienztage, ja oft Monathe, bis man 
von dem Beklagten das Resultat seiner Beratschlagung, 
oder eine Antwort erhalten konnte. Statt dieser ward 
manchmal das Klaglibell für unförmlich erklart, und 
dessen Verbesserung gefordert, manchmal die Mittheilung 
der urkundlichen Klagbelege verlangt, oder bei einem 
Klager, der keine Realitäten besaß, auf Kauzionsleistung 
für die Prozeßkosten gedrungen. Auch geschah häufig, daß 
die Advokaten ihre Vollmachten vorzulegen unterließen, 
und sodann über die Gültigkeit oder Nullität der Ver
handlung Streit entstand, wobei die Advokaten zur Pro-
duzirung ihrer Vollmachten Fristen begehrten, und die 
Sache Monathe lang verzögerten, worauf erst wieder über 
die Rechtsbeständigkeit der produzieren Vollmachten oft 
lange und heftig gestritten wurde. 

Tirol. Zeitschr. S. Bd. 2 
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Solche und viele andere Jnzidenzpunkte veranlaßten 
einen Schwal l von Akten, und erforderten einen Zeitauf
wand von Monathen und Jahren, ohne daß die Parteien 
nur zur Streitbefestigung (contestatio l i t i s ) , oder zu 
irgend einer Verhandlung über den eigentlichen Gegen
stand des Streites gekommen waren. 

Hierzu hatte die Praxis den argen Mißbrauch gefü
get, daß der Geklagte, wenn er sich in die Hauptsache 
endlich einl ieß, den I n h a l t der Klage im allgemeinen 
verneinte, und sich hierbei des von den Praktikern so ge
priesenen Sch i ldes , nämlich der Formel bediente: n e Z s t 
narrata, u t i narrsntur, d i c i t y u e petita, uti 
x e t u n t u r , n o n teneri. Hierdurch ward derKläger, der 
die Waffen seines Gegners, und die Ar t seiner Verthei-
digung nicht kannte, immerhin genöthiget , auch über 
Umstände, worauf es bei Beurtheilung und Entscheidung 
derHauptsache gar nicht ankam, Zeit und Ge ld raubende 
Beweis führungen zu ergreifen, um allen möglichen geg
nerischen Angriffen zuvor zu kommen. Aber auch der Ge
klagte befand sich in demselben Gedränge , weil der Klä
ger wider die Behauptungen und Behelfe der Einrede 
auf die nämliche Ar t zu Felde zog. Bevor indessen der 
eine oder andere Thei l sich der beschwerlichen Last der 
Beweis führung unterzog, wandte er ein anderes, aus der 
Prozeßordnung des kanonischen Rechtes entlehntes M i t 
tel an. E r übergab dem Gerichte ein versiegeltes Papier, 
worauf mehrere oder wenigere, nach fortlaufenden Zah
len gereihte Sätze ( a r t i c u l i , xos i t i ones ) über den I n 
halt der K l a g e , oder Einrede, Replik oder Dupl ik ge
schrieben waren; zugleich bekräftigte er durch Ablegung 
eines auf das Evangelienbuch abgelegten Eides , daß alle 
diese Sätze der Wahrheit gemäß seien. Hierauf ward der 
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Gegentheil in eigener Person vor Gericht zitirt, und 
nachdem auch er sich eidlich verpflichtet hatte, die reine 
Wahrheit sagen zu wollen, wurde von ihm die Beant
wortung eines Satzes nach dem andern, die aber ge
wöhnlich nur in den Worten creäi t , non creält be
stand, zu Protokoll genommen. Der Zweck dieses Ver
fahrens bestand unverkennbar darin, die Wahrheit der 
Thatumstände eines streitigen Rechtes durch das eigene 
Zugeständniß des Gegentheiles zn erproben, und sich da
durch die Last des Beweises zu erleichtern, auch für jeden 
Fall in das Klare zu setzen, über welche vom Gegner 
widersvrochene Umstände der Beweis zu führen komme. 
Allein die tückische Praxis trieb damit ihr böses Spie l , 
und fand darin ein sehr wirksames Mi t te l , die Prozesse 
ferner in die Lange zu ziehen. M a n wußte daraus viele 
Nebenstreite abzuspinnen, ob nämlich die Posizionen an
nehmbar, und die Parteien darauf zu antworten ver
pflichtet, oder ob darunter einige Sätze unnütz, wider
sprechend, verfänglich oder verläumderisch seien; ferner, 
ob der Gegentheil darauf genügend geantwortet, oder 
eine bestimmtere erschöpfendere Antwort zu geben 
habe. 

Der Gang des Zivilprozesses wurde auch durch die 
zahllosen Ferialtage völlig gelähmt, da sie nach dem S ta 
tute die Hälfte des Jahres überstiegen, und jede gericht
liche Verhandlung ausschlössen. Später wurde ihre Zahl 
doch etwas beschränket 

N . s. Kap. 60. Siebenzig Tage waren dem feierlichen 
Andenken der Heiligen geweihet, und darunter zeichnete 
sich besonders aus der Tag des h. Laurentius (w. 
August) in dankbarer Erinnerung an den unter Erzher-

2 * 
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Zslle Termine und Fristverlängerungen wurden auf ei
nen Gerichtstag verwiesen, den Advokaten aber wechsel
seitig, so wie ein oder der andere Theil etwas Neues in 
dem Rechtsstreite anzubringen hatte, die verhandelten, zu 
einem Buche gehefteten Akten im Originale von dem No
tare vorlaufig mitgetheilt, und zwar so oft und so lange, 
bis der Prozeß geschlossen war. Hierdurch ersparte man 
zwar die Kosten der Abschriften oder Duplikate; allein 
es hatte diese Methode wieder die traurige Folge, daß 
muthwillige Parteien oder ihre Advokaten die Beendi
gung und Entscheidung des Prozesses dadurch in die Lange 
ziehen konnten, daß sie die in ihren Händen befindlichen 
Akten nicht Herausgaben, sondern dieferwegen bei jeder 
neuen Audienz immer neue Ausflüchte vorbrachten. 

Endlich trug zur Verwirrung und Verlängerung des 
statutarischen Verfahrens noch viel bei, daß der Vertre
tungsprozesse mit dem Hauptprozeß, die Widerklage mit 
der Klage verbunden, und durch ein Urtheil entschieden 
wurden, ohne daß sich darum die Streitkosten vermin
derten, weil sowohl die gerichtlichen Taxen, als die Ge-

zog Sigmund t4L7 wider die Venezianer bei Calliano 
erfochtenen Sieg/ der Kap. 107 umständlich beschrieben 
ist. Zm Z. 1609 erhielten diese Ferien auf einen von dem 
Stadtmagistrate gemachten, von dem Fürstbischöfe und 
KardinaleKarl vonMadruz genehmigten Vorschlag eine we
sentliche Beschränkung. Im Eingange heißt es: toccauäo 
con rnsa i , cne Is tsräao^a cosi lun^a 6e11a sxeäixione 
6eII« Lauge oräinarle e commissarie xrovieve, e csusss! 
x>er i l ^>iü «Zalle inolte e kreyuenti ?er!o e Vacsn^e, clie 
occoeono ncl? anno, ne! ternxi azseZnat! 6aUo sta-
tuto etc. 
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bühren der Advokaten sich nach der Z a h l der streiten
den Theile, und der streitigen Punkte richteten 

Die Uebergabe des abgeführten, in der Zahl der 
Reden oder Schriften gar nicht beschränkten Prozesses an 
den Stadtrichter hatte der Notar im Gerichtsorte und im 
Beisein der Parteien zu machen, der Prätor aber hatte 
innerhalb einem Monathe darüber das Erkenntniß zu schö
pfen. Wer sich durch das Urtheil beschwert hielt, mußte 
binnen zehn Tagen bei dem Prätor seine Beschwerden 
anbringen, und erhielt sodann die gleiche Frist, dem 
Fürstbischöfe ein Gesuch zu überreichen, daß für seine 
Sache ein Nichter zweiter Instanz delegier, oder die Ent
scheidung des Prozesses dem Hofrathe übertragen werde. 
Nach genauer Beobachtung der sogenannten Fäkalien in-
terxonenäae et introäucencZae axxellatlonis erfolgte 
zwischen den streitenden Theile» in zweiter Instanz eine 
neue Verhandlung, die sich durch dieselben Mißbräuche 
und praktischen Ränke, wie in erster Znstanz auszeichnete, 

>5) Das Honorar der Advokaten war nach dem Statute in 
dem Maße bestimmt/ daß vom Werths des streitigen 
Gegenstandes f ü n f v o m Hunder te bezogen/ für keinen 
Fall aber in erster Instanz über 48 fl., in zweiter über 
die Hälfte dieses Maximums/ und in dritter über den 
vierten Theil vassirt wurden. Hiernach konnten die Par
teien vorläufig berechnen/ ob es ihnen zuträglich sei, der 
Kosten wegen/ einen Prozeß anzufangen. Indessen muß 
diese Taxordnung den Trienter Advokaten/ da sie durch 
so viele Umtriebe die Prozesse verwickelten und Verlan 
gerten / nicht lästig gewesen sein. Die geschätzteren aus 
ihnen verdienten sich viel durch ihre/ keiner Taxe unter
worfenen Rechtsgutachten/ die bei etwas wichtigeren 
Prozessen gewöhnlich auch gedruckt wurden. 
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und noch um so verwickelter wurde, als bei der Appells-
zion ganz neue Umstände und Behelfe eingeführt werden 
konnten, und die im Statute nach ber Wichtigkeit des 
Handels festgesetzten Termine zur Abschließung der Akten 
immer vereitelt wurden. Die dritte Znstanz oder Revi-
sionsbehörde war der Hofrath, wenn dieser auch schon 
über die Apvellazion erkannt hatte; nur wurde in diesem 
Falle der Referent abgeändert. 

Es ist von selbst einleuchtend, daß der Prätor allein 
alle gerichtlichen Geschäfte der Stadt und der so weit
schichtigen Pratur Trient nicht besorgen konnte, obwohl 
ihm, wenigstens in der neuern Zeit, ein Trienter Rechts
gelehrter als Vizeprätor beigegeben war, besonders da 
damals an eine Gränzlinie zwischen politischen und Zu-
fiizgegenständen noch weniger als heutigen Tages, wo 
man eine solche noch immer nicht bestimmt gefunden 
hat, nicht zu denken war. Es bestanden indessen nach 
dem Statute doch außer der Prätur noch mehrere andere 
Gerichtsbehörden und Aemter, a ls : s) das oiüciurn 
L^nÄicale, das über die statutarischen Gegenstände, cle 
Lynäie i s , z. B . über Dienstbarkeits-, Wasserleitungs
und ähnliche Streitigkeiten erkannte, in so weit sich diese 
in der Stadt und innern Prätur ergaben. Dafür war in 
der äußern Prätur d) das ossicium Ma85ari3!e bestellt, 
und demselben war zugleich die Flösser- und Schiffer
zunft in allen Rechtshändeln untergeordnet ^ ) . Ferner 
gab es c) ein Verstcigerungsgericht, juä ic iu in subks-

Von den Entscheidungen derSyndiker appelltrre man an 
das hierzu eigens konstituirte AvvellazionSgcricht soK-
t-ium appellalinnum), wovon der Zug an den Stadtma-
gistrat/ und in vierter Instanz an den fürstlichen Hof
rath ging. 
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sratlonum, vor dem die Exekutionen auf l i egende 
Güter geführt wurden'-), ä) eine Pfänderanstalt, 0K1-
eium xiZnorum, für bewegliche Sachen'°), e) ein 
Vormundschaftsgericht, judicium oder oKcium tute-
Isrum, das die Vormünder bestellte, und die in Tute-
lar- und Pupillarsachen entstandenen Streitigkeiten ent
schied. Der 5u6ex Lummarius endlich hatte die unbe
deutenden Streitsachen bis zu einer bestimmten kleinen 
Summe zu schlichten. Noch wird bemerket, daß Streit
sachen, die in der Stadt und Pratur Trient von dem 
oKcium S^näicsle oder msssarisle geschlichtet wur
den , in anderen Landgemeinden der Aiurisäi^ione reZc». 
Isnare, der Gemeindevorstebung, zugewiesen waren, von 
deren Entscheidung die Beschwerden an den Rc-Avlano 
mgAßiorS, und in dritter Znstanz an den fürstlichen 
Hofrath gebracht wurden 

Der Prätor nahm zwar den ersten Akt der Exekuzion, 
die Pfändung der Realitäten vor/ dann aber wurden die 
Schuldner dem Versteigerungsgerichte übergeben/ wel
ches mit den weitern Exekuzionsschritten so viele Um
triebe verband/ und so große Kosten verursachte/ daß 
dadurch viele Familien ganz zu Grunde gerichtet wurden/ 
weil die Exekuzionskosten auch noch jenes Vermögen 
verschlangen/ das den Schuldnern/ nach Befriedigung 
ihrer Gläubiger/ sonst übrig geblieben wäre. 

Die zur Bedeckung des Gläubigers und der Kosten vom 
Schuldner entweder freiwillig heraus gegebenen/ oder 
mit Gewalt abgenommenen Pfandstücke mußten von dem 
Gerichtsdiener in die Pfänderkammer gebracht werden, 
und ihre nachmalige Versteigerung geschah durch den 
Verwalter l^assarius, iviagsaro). Unter dem Fürstbi
schöfe und Kardinale Karl von Madruz/ imJ. 5609/ erschien 
ein neues Regulativ für die Oamera 66 Hos»:. 
Man sehe über die kegolania m-iAgivre, die in einigen 
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S o viel über die alte statutarische Gerichtsordnung 
von Trient, die mit allen Mißgeburten der Praxis nicht 
nur in allen übrigen Theilen des Fürstenthumes, sondern 
auch bei landesfürstlichen, d. i . zur Grafschaft Tirol ge
hörigen Gerichten an den wälschen Konfinen beobachtet 
wurde. Nur wird noch bemerket, daß die Prozesse bis 
herab in das achtzehnte Jahrhundert in der lateinischen 
Sprache verhandelt wurden, wo dann nach und nach die 
italienische Sprache die Oberhand gewonnen hat 20). 

Es mögen zwar diese vielen und großen Gebrechen 
von so manchem erleuchteten Fürstbischöfe erkannt wor
den fein; aber keiner wagte es, einem Uebel zu steuern, 
das mit dem Interesse der Hauptstadt so vielseitig ver
flochten war. Denn unter andern konnte nach dem S ta 
tute das Avpellazionsverfahren von allen Gerichten des 
Fürstenthumes nur in der Stadt Trient eingeleitet und 
rechtsgültig verhandelt werden, eine für die streitenden 
Theilx um so drückendere Last, je weiter sie von der 
Hauptstadt entfernt waren, allein für die Nichter, Advo
katen und Notare, so wie für die Gewerbsleute der 
Hauptstadt eine reichliche Quelle des Einkommens. 

An eine solche Reform wagte sich endlich der Fürst
bischof Peter V i g i l aus dem Geschlechts der Grafen von 
Thun mit Hülfe seines Hofkanzlers Franz V i g i l Barba-

Dörfern gewissen adeligen Familien als Lehen gehörte, 
den Sammler für Geschichte und Statistik von T i r o l / 
B . I . , S . 225, in der Anmerkung. 

>) Viele Aufschlüsse über den statutarisch - trienter Pro
zeß und dessen Mängel gibt daS ?rogotto giuäi-iario 
nelle csnse civili ü! Iranc. V!g!1!o Larlzacov!. seconlZa 
eäi-. Irento ap. IVIonaun! »736; »M Zweiten Thei lö : 
??ols o ragioni clelle nuove leggi. 
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covi, eines sehr gründlichen Rechtsgelehrten, dessen Ent
wurf einer neuen Prozeßordnung in Italien mit großem 
Beifalle war aufgenommen worden. Diesen Entwurf ließ 
der Fürstbischof nicht nur allen Gerichtsbehörden seines 
Fürstenthumes, sondern auch vielen in- und ausländischen 
Rechtsgelehrten um ihr Gutachten mittlMen. Hiernach 
redigirte dann der Hofkanzler Parbacovi den cväice 
Ziu<1i2isr!v nelle csugs clvili xel kririeixsto c!i 
Irento (gedruckt zu Trient 1788), den der Fürstbischof 
durch ein Patent vom 8. August 1788 als vom 1. Sep
tember desselben Zahres an geltendes und zu befolgen
des Gesetz kund machte. 

Dagegen erhob der Trienter Stadtmagistrat seine 
Stimme, und seine Opposition fand bei dem Domkapi
tel eine so kraftige Stütze, daß diese neue Gerichtsord
nung in der Stadt und ganzen Pratur Trient nie Wirk
samkeit erlangte, und daselbst das alte Unwesen bis zur 
Säkutarisazion des Fürstenthumes, ja noch einige Zahre 
darnach fortgetrieben wurde. Auch im Fleimserthale wurde 
diese Gerichtsordnung nie eingeführt, nicht so fast aus 
Abneigung gegen selbe, als weil der Fürstbischof auch 
mehr andere Abänderungen in dem eigenen Statute und 
in der Verfassung dieses Thales vornehmen wollte, wor
über ein mehrjähriger Streit sich erhoben hat, den der 
Fürstbischof endlich, vermuthlich der eingetretenen kriti
schen Zeitumstände wegen, ganz fallen ließ. Dagegen 
hatte sich das Barbacovische Werk in dem ganzen übri
gen Gebiethe des Fürstenthumes einer bereitwilligen und 
dankbaren Aufnahme zu erfreuen ̂ ) . Zn demselben wurde 

Dieß beweiset die Druckschrift: Luxxlicks a: varj ZVla-
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Josephs II. allgemeine Gerichts- und Konkursordnung 
viel benäht, auch beinahe ganz dieselbe Ordnung und 
Eintheilung angenommen. Doch wurde die alte Sitte, 
die Prozesse ganz mit Hülfe der Notare zu instruiren, 
beibehalten, so daß es auch bei dem neuen Prozesse kei
ner neuen Beamten bedurfte. Ganz eigen ist, daß darin 
alle Arten von Eiden als Beweismittel ganz ausgeschlos
sen wurden. Was den Widerspruch des Magistrates von 
Trient leicht erklärlich macht, ist, daß im Avvellazions-
zuge, wie nach der österreichischen Gerichtsordnung, der 
Prozeß nicht neu instruirt, sondern mit zwei Avvella-
zionsschriften unmittelbar an den fürstlichen Hofrath ein
geschickt, und dadurch den Trienter Advokaten und No
taren viel Verdienst entzogen wurde. 22). 

inulga^ions 6e1 nuovc» Loclice giuäixiario. ?rento, ZVlo» 
nauni, I7gg. Hierher gehört auch ora-:ionö ä! Carlo Zt-
l'orresani fassessors 6! Lies) in occasione clell introclu-
-Zone «Zel nuovo Loälce ßiuäi-iarlo. Auch der Graf Karl 
Herkules von Castelbarco publizirte in seinen vier Vika-
riaten bereitwillig und mit großem Lobe diese neue Ge
richtsordnung; nur fügte er/ mit Bewilligung des Fürst
bischofes/ einige/ durch die Verfassung seiner Gerichte 
geforderte Zusätze bei/ die gedruckt wurden mit dem 
Titel: Lostitu-iione <linasl!ale nelle cause civil! xer la 
giurisctixione 6ei yuattro Vicariati. IVIori, xer Lrnil . 
IVlicnelini e 8te5ano le lo lä tu i 17L9. Z. 

Nachträglich und zur Ergänzung des eoäics clvile wur
den publizirt und in Druck gelegt: 2) ^.Säi^ioni ai Co-
6!ce giuZlülario. 17Z9. b) Oräinanxa eä istruxione in 
8eAuito 6el coäice ßiuäixiarlo con un esemxlare äel 
krocesso civile. l7gy. c) Oel krocesso >̂er crecliti ecce-
clenti 1a somma cli nc>ve iiorini. 1790. ll) Lsemolare clel 
meioäo 6a osservarsi nelle cause, il 6i cu! valore non 
ecceäs la somrna äi novo Korini. 1790. 
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Eine Hauptreform traf die Notare und Advokaten, 
indem nicht bloß ihre Qualifikazion eine nähere Bestim
mung erhielt, sondern auch ihre Anzahl für jeden Ge
richtsort festgesetzet, ihr Wirkungskreis neu geordnet, und 
sehr maßige Gebühren bestimmt wurden^). Wie das alles 
spater durch Josephs II. Zustizgesetze sich veränderte, ist 
ohnehin bekannt. 

Der Klarheit wegen wird hier noch angezeigt, welche 
italienische Gerichte zur Zeit, da der Trienter (üoäice 
s'iuäiziario erschien, fürstbischöfiich - trienterisch , und 
welche landesfürstlich-tirolisch waren. Zn die erstere Klasse 
gehörten nebst der Stadt und der ganzen Prätur Trient 
die Gerichte zu Stenico, Tione und Storo, in den sie
ben Pfarreien von Zudikarien, die Grafschaft Lodron und 
Val-Vest ino, das V a l dieLedro, die Prätur R i v a , das 
Gericht Tenno, die vier Vikariate Brentoniko, M o r i , 
Ala und Aviv, das Gericht Castellano und Castellnuovo, 
das Gericht Castelcorno, die Gerichte Beseno, Caldonaz-
zo, Segonzano, Sover, Varignano und Vi l la Montag-
na, Fai und Zambana, das Gericht Pergine, das große 
Assessoratsgericht zu Cles für den Rons - und Sulzberg, 
die kleineren dortigen Gerichte V a l di Rabi , Masi di 
Vigo und Tuenetto, endlich das Gericht zu Cavalese über 
das ganze Fleimserthal einschließlich Castello und An-
terivo. Die zweite Klasse hingegen bestand aus den Ge-

') Der Titel dieses umständlichen, Gerichts- und Taxord^ 
nung zugleich enthaltenden Gesetzes ist: ji'asgs giu«!:-:!,. 
1! üklls 5portule prescritte all« ^iurigäixlon! !tal!ans 
nella contea Sei l'!rolo. ES erschien erst im Z . 1776 im 
Drucke mit Beifügung einer, verschiedene Zweifel lö
senden Verordnung der oberösterr. Regierung vomi4. Ju l i 
1773. 
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richten Areo, Penede, Gresta, der Stadt und Prätur 
Roveredo, Folgaria, Levico, Telvana, Castellalto und 
S . Pietro, Zvano und Tesino, Primiero, Königsberg 
und Grumeis, Spor, Flavon und Bellfort, Castelfondo, 
Arsio, dem Berggerichte zu Pergine und dem Gerichte zu 
Ampezzo 

Für die Antheile der gefürsteten Grafschaft Tirol an 
den Konfinen hatte die Regierung zu Innsbruck bereits 
unter dem 31. Zänner 1749 eine eigene, wie wohl sehr 
dürftige Ordnung des streitigen Verfahrens erlassen; diese 
ward aber in der neuen, durch allerhöchstes Patent vom 
31. Jänner 1773 kund gemachten Taxordnung mit vielen 
Erlauterungen und zweckmäßigen, auch die nicht streitigen 
Gerichtsgeschäfte betreffenden Zusätzen bereichert. 

Ich kehre zum alten Trienter Statute zurück, um ei
nige besondere Eigenheiten desselben in verschiedenen Ge
genständen des Personen- und Sachenrechtes kurz 
darzustellen. 

Das eheliche Verhältniß richtete sich nach den Vor
schriften des kanonischen Rechtes, und man findet hier
über in dem Buche de civilibus nur einige wenige, 
auf das Vermögen der Ehegatten und ihr Verfügung^ 
recht bezügliche Bestimmungen. Darunter zeichnen sich 
jene über das Heiratgut aus, dessen Konstituirung sowohl 

2«) Das Gericht Kronmez oder Deutschmez, dessen Volks
sprache zwar italienisch ist, befolgte die tirolische Lan
desordnung. Die Gerichte Telvana, Castelnuovo undS. 
Pietro, Zvano und Tesino, im Thale Valsugana, und 
das Gericht Primiero, die nie zum Gebietbe, und bis 
auf Joseph Ii. auch nicht zur Diözese von Trient gehö
ret haben, und eben so das Gericht in Ampezzo waren 
nie an das Trienter Statut gebunden. 
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nach dem Betrage als nach der Eigenschaft der Güter 
einzig von der Willkühr des Vaters oder anderer dazu 
verpflichteter Personen abhing. 

Ob eine Tochter großjährig oder minderjährig war, 
machte keinen Unterschied. Sie wurde, wie man in den 
Heiratbriefen sagte, durch das Heiratgut tazitirt, und 
mußte sich tscita et contents erklären. Diese allen ita
lienischen Statuten gemeinschaftliche Zurücksetzung der 
Töchter war um so fühlbarer, als jene Töchter, die ein 
auch noch so unbedeutendes Heiratgut erhalten hatten, 
von dem Nachlasse des Vaters, der Mutter, oder einer 
andern dotirungsvfiichtigen Person, die das Heiratgut 
gegeben hatte, gänzlich ausgeschlossen wurden ^s). 

Ueber das Heiratgut selbst hatte der Ehegatte wich
tige Rechte. Bestand es in einem Kapitale, so mußte es 
mit Sechs vom Hunderte verzinset werden. Starb die 
Ehegattin kinderlos, so fiel dem Gatten die Hälfte des 
Heiratgutes, und so auch aller zugebrachten oder Para
phernalgüter eigenthümlich zu. Ein weiteres Vorrecht 

) Die Praktiker führten das sehr unartige Rechtsaxiom im 
Munde: yualibet äote äebet es8ö contenta, ä u m -
Moäo non s!t asilliria. Wenn matt fragte, worin die 
Oos aslriina bestehe, erhielt man die Erklärung, der 
Esel fertige seine Tochter mit einem Fußtritte ab; aber 
unter uns Menschen gehe das doch nicht an, sondern 
etwas müsse denn doch gegeben werden. Ein Rsgness 
(rheinischer Gulden zu 54 Kreuzer Tiroler Währung) 
genügte schon zum Heiratgute. Die Notare waren bei 
Strafe von 25 Pfunden guter Münze verpflichtet, die 
Briefe über das Heiratgut mit spezifischer Angabe und 
deutlicher Beschreibung der dabei befindlichen Beweglich
keiten, und des baaren Geldes zu verfassen, damit hier
über bei der Zurückstellung kein Streit entstünde. Kap. 65« 
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hatte der Ehemann i n der statutarischen Ver fügung , daß 
fü r jede Erwerbung der F rau wahrend der Ehe , sie mochte 
in Ankäufen, Pachtungen, oder anderen onerösen Ge
schäften bestehen, die gesetzliche Vermuthung galt, sie sei 
vermittelst des ehemannlichen Vermögens gemacht wor
den , so daß das Erworbene den G ü t e r n des Gatten bei
gezahlt wurde. Eben das galt auch von den Erwerbun
gen der W i t w e , so lange sie im Hause des verstorbenen 
M a n n e s blieb, und mit seinen Erben zusammen lebte. 

Wahrend der Ehe konnte die Frau mit ihrem Ver 
mögen nur vor dem P r ä t o r und in Gegenwart ihrer drei 
nächsten großjährigen Agnaten eine gültige Schenkung 
oder andere Veräußerung machen, und wenn der M a n n 
mit Zurücklassung von S ö h n e n aus was immer fü r einer 
Ehe starb 2«), so waren alle Vermächtnisse an Vermögen für 
die Wi twe ohneWirkung, und sie konnte nur den standes-
maßigen Unterhalt verlangen. Diese Ver fügung gründete 
sich auf die über ganz I t a l i en verbreitete Gewohnheit des 
B u l g a r o , welche derlei Vermachtnisse aus denselben G r ü n 
den verwarf, aus welchen das römische Recht die Schen
kungen zwischen Ehegatten verboth: - N e inutuato 
smore i v v i c e m s x o l i s r e n t u r , x r o t u s a er^s se 5a-
c i l i t s t e , nec eis esset s t u ö i u i n , liberos x o t i u s edu-
c e n ä i . N u r wenn die Ga t t in kein, oder ein ihrem Stande 
nicht angemessenes Heiratgut erhalten hatte, erhielt sie 
den vierten Thei l des ehemännlichen Nachlasses zumNuh-

2°) Zum Beweise der Kindschaft iLUatlonl») genügte nach 
dem Statute / wie nach dem kanonischen Rechte^ die 
Notor ie tä t , so zwar/ daß derjenige, der hierin die öf
fentliche Stimme und den allgemeinen R u f nicht beach
tete/ fondern einen andern Beweis forderte/ wofern die
ser hergestellt wurde, in eine Geldstrafe verfiel. 
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genusse auf so lange, als sie Witwe blieb, und ein ehr
bares Leben führte. 

, Eine mit zwölf Söhnen gesegnete Ehe, wenn alle 
zwölf zugleich, obschon kurze Zeit am Leben waren, be
freite die Aeltern für immer von allen öffentlichen Abga
ben und Lasten. Söhne unter zwanzig Zahren konnten 
sich ohne Beistimmung des Vaters gar nicht verbindlich 
machen; für das höhere Alter galten die Vorschriften des 
gemeinen Rechtes, nach welchem sich auch die Zeit der 
Großjährigkeit richtete. Die Entlassung aus der vaterli
chen Gewalt mußte, um gültig zu sein, innerhalb fünf
zehn Tagen an der Stiege des fürstlichen Pallastes und 
auf den gewöhnlichen Stadtplätzen feierlich ausgerufen 
werden, und zugleich zwischen Vater und S o h n , Groß
vater und Enkel eine wirkliche Absonderung in Wohnung 
und Wirtschaft erfolgen. 

Um die Bestellung von Vormündern und Kuratoren 
war das Statut äußerst besorgt, und die Syndiker hat
ten dabei große Verpflichtungen. Aber für Blöd- und 
Wahnsinnige, Stumme und Taube, und für Verschwen
der wurden Kuratoren ohne Errichtung eines Inventars 
und ohne alle juristische Feierliches bestellet. Eine rechts
gültige Veräußerung unbeweglicher Sachen der Mündel 
konnte nur vor dem Prätor und mit Einwilligung von vier 
großjährigen Agnaten des Mündels zu Stande kommen. 

Am meisten entfernte sich das Trienter Statut von 
der tirolischen Landesordnung in den Grundsätzen über 
das Erbrecht, indem es keinen Unterschied zwischen dem 
ererbten und gewonnenen Gute machte, und eben so 
wenig das uralte burgundische Rechtsprinzip: 1.68 bieng 
5uivent la liZns, äont ils sont rnouvans, kannte. 
Die Erbfolgeordnung des Statutes ist sehr mangelhaft, 
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und mußte meistens aus dem römischen Rechte ergänzet 
werden. Klar ist sie nur in der außerordentlichen Begün
stigung der Söhne vor den Töchtern, ohne zwischen den 
verschiedenen Klassen des Volkes, zwischen Adeligen und 
Unadeligen zu unterscheiden, und dieß zwar nach Kap-
110, koc, ut SAnationes inssculinse conserven-
t u r ; et yuoä bona Stent i n karriiliis xer inaseu» 
los et ü iu ksrnilise et aZnettiones conserventur. 
Dem gemäß enthielt es folgende Bestimmungen: Wenn 
Söhne und noch nicht durch Dotirung tazitirte Töchter 
vorhanden und erbfähig sind, so gehört die Hälf te des 
Nachlasses, er mag vom Vater oder von der Mutter 
sein, den Söhnen zum voraus, und die zweite Hälfte ist 
zwischen Söhnen und Töchtern nach den Vorschriften des 
gemeinen Rechtes zu theilen. Dasselbe gilt von den ent
ferntem Deszendenten, Enkeln, Urenkeln lc. Zmmcr er
halten die männlichen Abkömmlinge der nämlichen Fa
milie, die eine Vermögenshälfte als Präzipuum; sogar 
die einzige Tochter eines Sohnes und ihre Kinder bei
derlei Geschlechtes werden nur zur Hälfte der Verlassen
schaft zugelassen, und die andere Hälfte geht auf die 
nächsten Agnaten in der Seitenlinie über. 

Dasselbe Vorrecht der mannlichen Erben ist bei Ver
la ssenschaften, die von Brüdern und Schwestern des Erb
lassers beerbt werden, sä koo, ut xsreritela ex xarte 
inssculina valeat melius cum konore stare. Die 
Mutter erhält aus dem Nachlasse eines verstorbenen Kin
des , wenn ein oder mehrere Söhne vorhanden sind, nur 
den Pfiichttheil, mit Töchtern allein aber erbt sie gleichen 
Theil, und im Abgänge aller Miterben zwei Drittheile 
des ganzen Nachlasses, die sie auch beim Uebertritte zur 
zweiten Ehe behalt. 
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Das letzte Drittel fällt aber den nächsten Agnaten zu. 
Hatten aber auch die Töchter bei der Intestaterbfolge 

einen gesetzlichen Antheil an der Erbsmasse, so konnte 
ihnen dieser nach dem in diesem Stücke barbarisch har
ten Statute, Kap. 112, doch wieder durch eine letztwit-
lige Anordnung entzogen werden. Vater und Mutter, wie 
jeder Testator, der neben männlichen Deszendenten auch 
weibliche, als Töchter, Söhne von Töchtern, Töchter 
von Söhnen u.dgl. hatte, war diesen zu keinem Pflicht
teile verbunden. Wenn er ihnen durch eine letztwillige 
Anordnung nur Etwas, viel oder wenig, wie das S t a 
tut ausdrücklich sagt, bestimmte, mußten sie sich begnü
gen, waren damit ganzlich abgefertiget, und hatten we
der auf eine Ergänzung des Pflichtteiles, noch auf die 
Nichtigkeit des Testamentes, noch irgend ein anderes 
Klagerecht. Die Vater, wovon selten einer ohne Testa
ment starb, unterließen nicht, sich dieses ihres Rechtes 
auf eine auffallende Weise zu bedienen. 

Einige Hundert Lire oder l'roni (zu 12 Kreuzer 
unseres Geldes) waren das gewöhnliche Heiratgut einer 
Tochter, in das ihr noch jedes Stückchen Kle id , so sie 
am Leibe trug, eingerechnet wurde 2?). Ein Heiratgut von 

2-) Zur Schätzung der Dotal-Kleidungsstücke und auch an
derer Möbel waren eigene beeidigte Schneidermeister be
stellt/ die bei kleineren Heiratgütern in den Verzeichnis
sen am Ende wohl auch beifügten/ was an baarem Gelde 
oder anderm gegeben wurde / und hierüber den Parteien 
eine Urkunde ausstellten, der gleich der Urkunde eines 
Notares volle Beweiskraft zugestanden wurde. Noch in 
der neuesten Zeit wurde dieser Gegenstand näher regu-
lirt durch das kegolsrnento xer 1e sUrriv üe' Lart! ita-
liani, xreso yuest' !llu5trissimo ZVlsZislrzto coosolsre 

Tirol. Zeitschr. S. Dd. 2 
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1000 fi. oderThalcrn war bei der Mittelklasse schon sehr 
groß (6ote x i n g u e ) und auch i n den reichsten Hausern 
des Adels und des Kaufmannstandes ward eine Tochter 
mit einigen Tausend Gulden und mit noch Wenigerem 
abgefertiget^). 

D a ß übrigens die so gearteten Gesetze zur Erhaltung 
des Wohlstandes der Famil ien viel beitrugen, fällt i n die 
Augen. 

F ü r Verfassung der Testamente, Kodizille und Schen
kungen von Todes wegen war die Form und Ordnung 
der gemeinen Rechte vorgeschrieben, doch mit der Abwei
chung, daß nach Kap . 113 die letztwilligen Anordnungen 
der zum Tode Verurtheilten, wenn sie nur nicht M a j e -
statsverbrecher waren» ihre volle Rechtskraft behielten. 

e conLrmato eccelsa LuperZvritn. Irenta, xre58c> 
(Z!rol. Lattisti igoi. k. 

26) Daher kam es/ daß äußerst selten ein Deutschtiroler sich 
eine Braut aus dem Bezirke des Trienter Statutes wählte/ 
wogegen viele Trienter sich als Freier um deutsche Töch
ter einfanden. M a n sagt/ die Gemeinde Kal tern/ ganz 
von Gemeinden/ die nach der Tiroler-Landesordnung 
lebten (wovon selbst das damals noch zum weltlichen 
Gebiethe des Bischofes von Trient gehörige Gericht Tra
min keine Ausnahme machte), umschlossen/ sei unter 
Kaiser Leopold I. eben dadurch bestimmt worden/ das 
Trienter Etatut zu verlassen/ und die Landesordnung/ 
obwohl noch immer mit einiger mehreren Beschränkung 
zu Gunsten der S ö h n e / anzunehmen/ weil ihre Töchter 
größten Theils keine Versorgung durch Heirat fanden/ 
und selbst die Freier von Kaltern sich gewöhnlich Bräu t e 
in den umliegenden Gemeinden suchten. Kaiser Leopold 
I i . hat auf den Antrag der tirolischen Stände durch 
Hofdekret vom 1. Apr i l 5791 bekanntlich ein eigenes 
Retorsionsgesetz in diesem Gegenstande erlassen. 
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Zn Absicht auf die Verjährung derKlagerechte machte 
das Statut keinen Unterschied, sondern es bestimmte für 
alle, ohne noch andere Umstände zu fordern, den bloßen 
Zeitverlauf von zwanzig Jahren, wenn der Berechtigte 
und Verpflichtete sich innerhalb des Fürstenthumes auf
hielten. Nur die Minderjährigen, dann die Witwen, die 
mit den Erben des Mannes in Gemeinschaft lebten, und 
Heiratsanfprüche hatten, waren davon ausgenommen. 
Die weltlichen Zehenten verjährten sich nur in 40 Zäh
ren, das Obereigenthum zu Gunsten des Nutzungseigen-
thümers gar nie. Zur Unterbrechung der Verjährung be
durste es bloß einer schriftlichen Vorladung mit Berüh
rung des Streitgegenstandes. 

Ein im südlichen Tirol noch immer sehr üblicher 
Vertrag ist die colonia xars is r is oder a me^zis^ris, 
eine Art Gesellschaftvertrag, durch den der Eigenthümer 
sein Landgut oder Feld einem Bauersmanne zur Bear
beitung unter der Bedingung übergibt, daß dann die er
zeugten Früchte zwischen Beiden getheilt werden sollen. 
Der Letztere wird ins223Üore oder rne22a6ro genannt, 
wenn auch die Früchte, was oft geschieht, zu ungleichen 
Theilen getheilt werden, oder der Herr des Grundstückes 
einzelne Fruchtarten, z. B . das Seidenlaub, sich aus
schließend vorbehält. Dieser Herr hatte nach Kap. 139 
für fein Guthaben, da er den (^olono gewöhnlich bis 
! M Zeit der Einsammlung der Früchte mit Vorschüssen 
unterstützen mußte, nicht nur auf desselben Antheil an 
den Früchten desselben Grundstückes, sondern auch auf 
den Früchten der Grundstücke, die der Lolono für an
dere bearbeitete, und auf dessen Vieh und Gerätschaf
ten, die im Hause des Herrn waren, ein gesetzliches und 
so privilegirtes Pfandrecht, daß seine Forderung den An-

3 * 
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sprüchen der Ehegattin und anderer Gläubiger ohne Rück
sicht auf das altere Pfandrecht, das diese haben mochten/ 
vorging. Hatte der Lo lono jene Gegenstande aus dem 
Hause des Herrn entfernt, so mußte der Richter sie ihm 
aufsein Anlangen zurück verschaffen. 

I n Zehentsachen war verordnet, daß, wenn zur Zeit 
der Einsammlung der Früchte der Zehenthttr auf dem 
Felde dreimal mit lauter Stimme gerufen wurde, und 
nicht erschien, der Eigenthümer oder seine Leute den Ze-
hent auf dem Felde ohne fernere Haftung liegen lassen 
konnten, wenn sie nur das dreimalige Rufen und die 
Zurücklassung des Zehentes mit einem Eide bekräftigten. 

Die Spielschulden und alle wegen derselben geschlos
senen Verträge und geschehenen Veräußerungen und Ver
pfändungen waren als unkräftig erkläret; nur Schulden 
bis zu zehnPfunden(zwei Gulden) ausdemSchach- und 
Bretspiele waren davon ausgenommen. 

Eine besondere Erwähnung verdienen die statutari
schen Bestimmungen über die sogenannten Livellargüter 2?), 
(locstioneg coii6uctiones xerxe tuurn , Erbpacht' 
in der Landesordnung Zinsgüter genannt) bei denen ein 
getheiltes, das Ober - und das Nutzungseigenthum, 60-
rninium Zirectum et utNe, ein Grundherr und ein 

2') Kap. 99 — io4. Muratori viss. 56 zeigt aus Urkunden, 
daß das Wort Evello von der Bittschrift/ Ubellu5, um 
emphiteutische Verleihung eines Grundstückes komme. 
Nun heißt so der jährliche Zins/ auch im Statute/ daS 
sich aber ferner des Wortes aKcwg oder Lews, was auch 
jeden Pacht- oder Miethzins bedeutet sUvelluin sen Kc-
win). Die Grundstücke werden xv88e5s!ones sä livelluw, 
und die Besitzer derselben livellarii, conäuctoreS aä xcr. 
xetuum, auch Lmxkiteuiae genannt. 
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Grundhold/ eintrat, ähnlich der römischen Lmxkiteusis, 
und de? Nutzungseigenthümer die Pflicht hatte, das ihm 
so verliehene Gut in aufrechtem Stande einzuhalten, ei
nen jährlichen Zins (I.ive11o, im Deutschen Grundzins 
genannt, einen eanori) zu entrichten, von Zeit zu Zeit 
vom Obereigenthümer eine neue Verleihungsurkunde auf 
seine Kosten zu nehmen, und dazu eine bestimmte Abga
be, lauäemium, zu entrichten. Das Statut ist dem 
Nutzungseigenthümer weit günstiger als die tirolische Lan
desordnung. Eine neue Verleihungsurkunde, Investitur 
genannt, mußte nicht in Fällen der Veränderungen des 
Besitzers, sondern nur jedes neunzehnte Jahr genommen 
werden, und das Laudemium bestand nur in einem Pfunde 
Pfeffer, oder dessen Preise, wenn dieser nicht über zwan
zig Kreuzer stand; mehr als zwanzig Kreuzer durften in 
keinem Falle bezahlt werden. Nach dem Tode des Nu-
hungseigenthümers konnten seine Kinder oder andere Er
ben nach Belieben das Livellargut unter sich vertheilen^), 
doch so, daß der Grundherr seinen jährlichen Zins gleich
wohl aus Einer Hand, und von welchem er wollte, for
dern konnte. Der Nutzungseigenthümer hatte die Pflicht, 
dem Grundherrn, so oft er es verlangte, das Livellar-

') Das Zerstückeln der Grundstücke und selbst auch der Häu
ser war immer und ist noch im italienischen Tirol sehr 
üblich. Zwar erging dagegen durch die Svortularord-
nung vom 30. Jänner 1773, §. 7/ für die landesfürstli
chen italienischen Gerichte ein allerhöchstes Vevboth mit 
der Verfügung, daß / was deßhalb am 3 i . August 
1772 im deutschen Tirol verordnet worden, yuoaä x z s . 
sus concernerites, auch dort kund zu machen sei. Aber 
es blieb größten Theils doch bei der alten Sitte, die 
stärker als das neue Gesetz gewesen zu sein scheinet. 
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gut mit allen Gränzen nachzuweisen; verbarg er einen 
Theil arglistig, so verfiel dieser dem Grundherrn, wenn 
er es verlangte, und der Grundhold wurde noch am Gelde 
gestraft. Wegen anderer Pflichtwidrigkeiten des Grundhol
den hatte eine Kaduzität nie Statt, selbst wenn er sich 
derselben durch einen Vertrag und eidlich unterworfen 
hätte, weil so ein Eid als durch Furcht und Arglist ab
gedrungen zu achten wäre, und dieß galt auch gegen 
Geistliche und Klöster, weil diese mitleidiger als die Welt
lichen sein müßten; auch soll dagegen keine Gewohnheit 
und kein Gesetz des römischen oder kanonischen Rechtes 
Kraft haben 

Eine andere von dem Livellarvertrage ganz verschie
dene, im Trienter Gebiethe übliche, dem Statute selbst 
noch unbekannte Art von Zinsvertragen kennen wir nur 
aus den Novellen desselben, nämlich aus späteren bi
schöflichen Verordnungen. Es sind dieß die Zinsverträge 
nach der Bulle des Pabstes Pius V. 

Italienische und auch französische Moraltheologen ha
ben im sechzehnten Jahrhunderte den Satz aufgestellet, es 
sei ein unerlaubter und sündhafter Wucher, wenn man 
für Darlehen Zinsen, sie seien auch noch so mäßig, 
bedinge und beziehe. Sie stützten diese Meinung aufden 

2') Man kann gewöhnlich schon aus dem Betrage des jähr
lichen Eve l lo entnehmen, ob eS ein altes oder ein in 
neuerer Zeit entstandenes Livellargur sei/ da bei den 
letzteren das Eve l lo den gewöhnlichen Zinsen zeitlicher 
Pachtungen gleich kommt/ oder wohl gar höher steht/ 
bei den alten aber meistens sehr klein ist/ und wohl auch 
in sonderbaren Leistungen/ z. B. in der Einlieferung 
eines bestimmten Maßes Fliegen/ wie bei dem Schlosse 
Thun der Fall ist/ besteht. 
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Umstand, daß das Mutuum nach den gemeinen römi
schen und kanonischen Rechten ein unentgeldlicher Vertrag 
fei, und vorzüglich auf den Schrifttext bei Lukas K . 6. v. 
ZZ. iriutuum ä a t e rutul i n ä e sxersntes. Diese M e i 
nung gewann die Zustimmung des Pabstes Pius V. , der 
sie durch seine Bulle cum onus axostolicas servitu-
tis vom Jahre 1669 mit umständlichen Bestimmungen 
gut hieß. Diese Bulle wurde zwar von mehreren katho
lischen Staaten, und insbesondere in Deutschland nie an
genommen. 

Eine Ausnahme machte das Gebieth von Trient, wo 
man sich allerdings nach derselben fügte. Wei l aber hier
in anfangs große Verschiedenheit herrschte, fand derFürst-
bischofund Kardinal Kar l von Madruz sich veranlasset, durch 
feine Verordnung vom 13. Jänner 1609 ^ ) die Form, 
wie diese Verträge zu errichten seien, genau zu bestimmen. 

D a die Bulle das verzinsliche Darlehen verwarf, aber 
ohne alle Frucht die Geldbesitzer jenen, die Geldes be
durften, keines geben wollten, so mußte man zu einer 
anderen Art Vertrag seine Zuflucht nehmen, und die Bulle 
wählte eine Art von Kaufsvertrag mit folgenden, schon 
in der Bulle und näher in der Verordnung des Kardi
nales Karl vonMadruz bestimmten Eigenschaften : Jener, der 
eine Summe Geldes aufnahm, erhielt sie als Kaufs
preis für einen Bodenzins, ceri5U8, den er dem Dar
schießer des Geldes auf einer Realität gründete. Es 

2") M . s. ?orms constltuenäi census in episcoxatu l'rlden-
t!no, etOeclsratlo nonnullorum casunin et contractuum 
!IIic!toruiN elc. I'rläsnt! a .̂ 5ok. Laxt. (5elminum 1615. 
Diese Verordnung ist auch allen späteren Ausgaben des 
Statutes als Novelle beigefügt. Sie enthalt zugleich ein 
Formular eines solchen Zensualvertrages. 
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mußte eine fruchtbringende Rea l i t ä t sein, und diese näm

lich der tun6u8 censiticus a l l e in , nicht aber auch das 
übrige Vermögen des E m p f ä n g e r s , der nur d a f ü r , daß 

die Real i tät den Bodenzins wohl abwerfe, und fü r den 
F a l l einer Eviktion verantwortlich blieb, haftete fü r die 

Geldsumme, so zwar, d a ß , wenn die R e a l i t ä t , doch 
ohne Arglist oder Verschulden des E igen thümers , ganz 

oder zum Theile zu Grunde g ing , dieß nur auf Gefahr 
des Zinsherrn geschah, der den Zins ganz oder zum Theile 

verlor. 

D e r Bodenzins durfte sechs, oder nach späterer Ve r 
ordnung fünf vom Hunderte der gegebenen Geldsumme 

nicht übersteigen, und das G e l d mußte bei Errichtung 
des Vertrages i n Gegenwart von Zeugen und eines N o 

tares baar aufgezählt werden. Der Zins konnte i n baa-
rem Gelde oder in Früchten nach der für jedes J a h r 
obrigkeitlich bestimmten Taxe bestehen. D e r Zinsschuldner 

konnte seine Rea l i t ä t durch Zahlung der empfangenen 

S u m m e zu jeder Zeit von dem Zinse frei machen; aber 
der Zinsherr konnte sein gegebenes Ge ld nie zurück for
dern; wenn der Z ins drei Zahre nicht gezahlt wurde, 

konnte er auf Abtretung der verhafteten Rea l i t ä t bis zum 

Betrage der gegebenen S u m m e mit einem Dr i t t e l Z u 

schlag klagen, aber der Schuldner konnte sie durch Zah
lung der Schu ld und aller Kosten zu jeder Zeit wieder 
an sich bringen; auch hatte der erstere das Vorkaufsrecht, 

wenn der Zinsschuldner die Rea l i t ä t verkaufen wollte. 
Dabe i erklärte der K a r d i n a l , daß künftig alle nicht auf 

diese Art geschlossenen Zinsverträge fü r nichtig, wucher
lich und strafbar zu achten, und die Kontrahenten mit 

einer Strafe von 10 bis 100 M a r k , die Notare nebst 

einer willkührlichen Geldstrafe mit dem Verluste des N o -
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tariates, und die Unterhändler und Zeugen als des Wu
chers Mitschuldige zu bestrafen seien. 

Aber trotz dieser strengen Verordnung wurden doch 
fortwahrend auch später noch immer viele verzinsliche 
Darlehen ohne diese Förmlichkeiten aufgenommen; 
viele mußten Darlehen zum BeHufe ihres Gewerbes und 
für andere Bedürfnisse suchen, die keine Realitäten be
saßen, und daher keinen Bodenzins gründen konnten, 
ohne Verzinsung aber kein Geld fanden; mancher Rea
litätenbesitzer wollte sein Gut auf diese Art nicht bela
sten, und mancher Geldbesitzer war nicht geneigt» sein 
Geld auf diese Art hinzugeben. Die Bedürfnisse des Vol
kes waren stärker, als das aus den Meinungen einiger 
Moralisten hervorgegangene Gefetz. Beide Arten von Zins
verträgen bestanden fortan im Gebiethe von Trient ne
beneinander, und wurden von den Gerichten für verbin
dend erkannt. Da aber mehrere Theologen noch immer 
sich an die Bulle hielten, so wurden Zensualverträge 
hauptfächlich von Gewissensangstigen ^) geschlossen. Heute 

^) Die Htaliener nannten den gewöhnlichen ZinS und ZinS-
vertrag census ßermgnicns , census personal!«, auch 
scrillo <!i c r e M o . und gaben gleichwohl jU/ daß er in 
Deutschland von den Päbsten tolerirt sei. 
Selbst die Geistlichen und Beichtväter waren über die 
Frage, ob nicht auch der census germanicus erlaubt 
sei/ nicht einig. Als im Jahre ^764 Franziskaner der 
Venezianer Provinz als Missionäre nach Pergine zu pre
digen gekommen waren, vereinigte sich der dortige Kle-
ruS in der Absicht/ damit künftig im Beichtstuhle alle 
dieselbe Sprache führen möchten, ihnen die Frage vor
zulegen, se s! <Zovessero ainmettere s !sono icens! xer> 
sonali lucrog! 5o1iti a pr2ticar8» in vzrj «iroonvlcln! xse-

»!» und die Franziskaner antworteten in einer, dann 
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zu Tage sind sie auch dort außer Uebung gekommen 

allein aus älterer Zeit bestehen c 6 N 8 U 8 > e c u n ä u m b u l -

l a m ? i i V . , die im deutschen T i r o l nie Eingang gefun

den haben, im italienischen noch viele, die in der A n 

wendung auf die nun bestehenden Gesetze manche Schwie

rigkeit veranlassen, da einige sie bloß fü r hypothezirte 

Darlehen, andere aber fü r wirkliche Realrechte gleich den 

Livellarzinsen ansehen. 

De orirmnslidus 36). 

Der strafrechtliche Theil im Statute von Bernard, 
wie in jenem von Ulrich ist ein Gemenge von strafbaren 

Handlungen aller A r t , und ohne alle Ordnung, auch ohne 
Sonderung der Verbrechen von den geringeren Vergehen, 

wie man d ieß , außer der tirolischen Landesordnung, bei

nahe in allen alteren statutarischen Strafgesetzen findet. 

im Drucke erschienenen umständlichen Abhandlung/ die 
am Ende dahin ging/ nach ihrer geringen Einsicht er
laube ihnen ihr Gewissen nicht/ solche Darleiher zu ab« 
solviren. 

Dazu scheint viel beigetragen zu haben eine von zwei der 
angesehensten damaligen Trienter Theologen gut gehei
ßene sehr gründliche Druckschrift mit dem T i t e l : igelte-
ra !n älkssa Hello seritto <1i creclito, eenso personale e 
germamco. Opera oompogta 6a I^icoäemos I îopss 
ä.nno i7go. g. 271 S . / ohne die Vorrede von 32 S . 
Der Verfasser war vornenioo ?aoli von e i v e ^ n o , 
Priester des Oratoriums. 

Diese Abtheilung wird hier , wie im Statute des B i -
schofes Ulrich , als das allgemeinere Gesetz jener äs 8>n-
6iol5 vorgefetzt/ obwohl sie im Statute des Kardinales 
Bernard am letzten Platze sieht. 
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Ueber die Führung des Kriminalprozesses ist darin 
sehr wenig bestimmt, und das hierzu Anwendbare bloß 
aus dem Zivilverfahren entlehnt. Die Einleitung des 
Verfahrens, es mochte von Amtes wegen, oder über eine 
Anklage verhängt werden, hatte auch an Ferialtagen 
Statt ; auch war die ämtliche Inquisition an die Förm
lichkeiten der Vorladung nicht gebunden, wohl aber die 
Untersuchung über Anklage, die nicht nur bei minderen 
Vergehen, sondern selbst bei schwereren Verbrechen Statt 
fand, und zwischen dem Beleidigten und dem Beleidiger 
ein Verfahren nach Art des Zivilprozesses veranlaßte. 
Oester war das Verfahren ein Mittelding zwischen dem 
Anklagsprozesse und der amtlichen Untersuchung, was von 
dem Ermessen des Richters und wohl auch von dem Gut
befinden des aktuirenden Notares und der eingeschrittenen 
Advokaten abhing. 

Bei einer Untersuchung wegen eines Verbrechens, 
worauf nur eine Geldstrafe gesetzt war, konnte der Be
schuldigte, wenn er Bürgschaft beibrachte, auf freien 
Fuß gelassen werden; ja es wurden in diesen Fallen für 
Abwesende auch Prokuratoren zugelassen; für jeden Fall 
konnten Prokuratoren die Stelle der Ankläger vertreten. 
Das Untersuchungsgericht bestand aus dem Prätor und 
dem Notare, der das Protokoll führte; Zeugen oder Bei
sitzer waren nicht dabei. Nur ein Fal l machte hiervon eine 
Ausnahme, nämlich wenn es sich um die Anwendung der 
Folter handelte; denn da mußten immer wenigstens zwei 
Konsuln (Magistratsräthe) der Stadt, oder andere Be
amte (6s8ta!<Zion6s) gegenwärtig sein, um des Rich
ters Willkühr in den Graden und in der Dauer derTor-
tur im Zaume zu halten. 

Bevor der Richter zur peinlichen Frage, zur Tortur, 
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schreiten konnte, mußte er durch den Notar dem Jnqui-
siten die Anzeige, Anklage, oder den Thatbestand vollen 
Inhaltes vorlesen lassen, und ihm zugleich alle übrigen 
Anschnldigungsgründe vorhalten, so wie die Namen der 
Zeugen eröffnen, doch mit Ausnahme der Verbrechen des 
Hochverrates, der Ketzerei, der Falschmünzung, der Ver
giftung und aller jener, auf welche nach den gemeinen 
Rechten die Einziehung des Vermögens gesetzt war; denn 
bei diesen mußten die Namen der Zeugen geheim gehal
ten werden. E r mußte überdieß demselben auf sein Ver
langen, oder auch von Amtes wegen einen Advokaten bei
geben, und diesen durch Mittheilung einer Abschrift von 
allen Untersuchungsakten in den Stand setzen, den Be
schuldigten zu vertheidigen, wozu ihm eine angemessene 
Frist bestimmt wurde. Indessen hatte der Prätor über den 
Gehalt der Vertheidigung a l l e i n zu erkennen, und ge
gen seinen Ausspruch fand, wie schon früher bemerkt 
worden, weder A p p e l l a z i o n noch K a s s a z i o n s r e -
k u r s Statt. 

Die Anwendung der Folter war übrigens auf jene 
Uebelthaten beschränket, «welche die Strafe des Todes, 
der Verstümmelung, oder eine hundert Lire guter Münze 
übersteigende Geldstrafe nach sich zogen. Zn diesem Falle 
mußte der Notar die Art und Größe der Tortur klar und 
ausführlich Protokolliren. Ueberschritt der Richter das M a ß 
«nd starb der Untersuchte an den Qualen der^Folter, so 
verfiel jener in die Strafe des gemeinen Rechtes, und 
unterlag der allgemeinen Anklage, die jedermann gegen 
ihn erheben konnte. Ein durch die Folter gesetzwidrig er
preßtes Geständniß war an und für sich unwirksam, und 
der Richter verfiel in die durch das Statut bestimmte 
Geldstrafe. 
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Ueber die Abhörung der Zeugen, die immer der Prä-

tor selbst, und nur i m äußersten Verhinderungsfalle ein 

dazu ermächtigter Rechtsgelehrter vorzunehmen hatte, ent

häl t das S t a tu t sehr bündige Vorschriften, und es ver

fügte auch noch, daß dem Prätor, wenn der Untersuchte 

ihn verdachtigte, vom Fürstbischöfe ein Adjunkt bestellt 

werden sollte. 

W e r , wegen eines ihm angeschuldigten Verbrechens 

vor Gericht geladen, zu erscheinen unter l ieß , ward als 

des Verbrechens geständig angesehen, wofern die S t r a f e 

nicht auf Leib oder Leben ging. E i n flüchtiger Verbrecher, 

der auf die an ihn geschehene Vorladung sich nicht vor 

Gericht stellte, wurde des Landes verwiesen, und, wenn 

auf fein Verbrechen die Todesstrafe gefetzt war, vogel

frei e r k l ä r t ^ ) . W e r einen Verbannten verhaftete, erhielt, 

wenn dieser kein Vermögen be faß , die gesetzliche Beloh

nung von ZV0 Lire aus der fürstbischöfiichen Kammer, 

in die auch der größte Thei l der Strafgelder einfloß. 

Durch ein aufrichtiges Geständniß des Verbrechens er

wirkte der Inquisit den Nachlaß des vierten Theiles der 

Geldstrafe. Wenn der schuldig Befundene die auf das 

27) yuo danno äurante, sagt das Kap. l6 , xossit imxuns 
otkenäl et occiüi, yusnäo xoens esset csxitsüs inüi. 
A«n6a, neo ei contra sll^uern jus re6ästur. D a es der-
lei Verbannte auch noch zur Zeit der österr. Besitznahme 
vom Fürstenthume Trient gegeben hat, fand das tiro-
lische AppellazionSgerichr nothwendig, durch eine ge
druckte Circularverordnung vom 12. Zun i 48li4 zu erklä
ren/ daß die in den Statuten der verflossenen Zeiten ent
haltene Klausel, cke il banrulo ^ossa irnxunernente 6a 
ckiunyne essere x>roa22sto; o otkeso, für aufgehoben UNd 

nicht mehr bestehend anzusehen sei. 
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Verbrechen gesetzte Geldstrafe zu bezahlen nicht vermochte, 
stand es bei dem Richter, eine andere verhältnißmäßige 
Strafart zu verhangen; nur konnte nie auf den Verlust 
eines Gliedes erkannt werden. Vor Schöpfung des Ur-
theiles mußte dem Untersuchten zu feiner Vertheidigung 
eine Frist von wenigstens drei Tagen gegeben werden, 
deren Verlängerung nach den Umstanden der Person und 
des Verbrechens von dem Ermessen des Prätors abhing. 

Die Vertheidigungsschrift ward gewöhnlich von einem 
Rechtsgelehrten verfasset 

Beging jemand von den Hausgenossen ein Verbre
chen, so konnte der Hausvater aus eigener Macht ihn 
festsetzen, und vier und zwanzig Stunden gefangen hal
ten; dann aber mußte er ihn frei lassen, oder dem Pra-
tor ausliefern. Geringe Hausdiebstähle wurden vom Ge
richte, auch auf Anzeige, weder untersucht, noch bestraft, 
größere nur auf Anzeige; sie unterlagen jedoch für keinen 
Fall der Todesstrafe, und wenn der bestohlene Hausvater 
bei Kundmachung des Urtheiles noch verzieh, unterblieb 
auch jede andere Strafe. 

Sämmtliche Kriminalurtheile, die auf eine Leibes« 
strafe aussielen, waren auf dem dazu bestimmten Stadt
platze kund zu machen, dann aber ohne weiters zu vollziehen» 

') Bei wichtigen Prozessen erschienen sie auch gedruckt. Von 
D. Anton 6!ovsneM von Gersburg/ ^ Z v o c a w 5 xguxe-
xerum, wie er sich nennet/ gibt es eine ganze Samm
lung solcher Schriften, unter dem Titel; vekensas in 
5ublev2men !n<zu!sitorum, dem Fürstbischöfe zu Sekkau/ 
Leopold Ernest Grafen von Firmian zugeeignet. Zwei, 
früher auch einzeln gedruckte ähnliche Schriften, kommen 
vor in Orssioa! o O!s8erta?!oni giuäiziiall Irancesco 
Vigilio Laibacovi. Irsnto 1814. L. 
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Die Syndiker waren bei Strafe verpflichtet, dem 
Pra'tor alle ihnen bekannt gewordenen Verbrechen anzu
zeigen. 

Die im Statute vorkommenden Strafen find: der 
Tod, die Verstümmelung (Verlust eines oder mehre
rer Glieder), die Einkerkerung, und Geldstrafen; die 
Strafen konnten durch Landesverweisung verschärft werden. 

Der Tod ward als Strafe bestimmt für den Hoch
verrath, und an mannlichen Standespersonen durch Ent
hauptung, an Plebejern durch den Strang, an Weibern 
hingegen, ohne Unterschied des Standes, auf dem Schei
terhaufen vollbracht. 

Die Münzverfälschung, wenn falsches Geld gemacht 
wurde, führte sowohl den unmittelbaren Thäter, als den 
Besteller, ja sogar den Ausgeber, wofern die ausgegebene 
Summe über fünf und zwanzig Lire betrug, auf dem 
Scheiterhaufen; nur der Edelmann wurde enthauptet. 

Die Kipper der Münzen wurden, wenn die Silber
münze dadurch über drei Lire, und das Goldstück über 
drei Dukati am Werths verlor, zu einer Geldstrafe von 
tausend Lire, und, waren sie zahlungsunfähig, zur Ab
hauung der rechten Hand verurtheilt. Geringere Kippe
rei ward mit minderer Geldbuße oder Einkerkerung ver
pönt. 

Auf Verfälschung der öffentlichen, im Stadtarchive 
aufbewahrten Urkunden, so wie auf die Verfassung fal
scher Instrumente, war nebst einer bedeutenden Geldstrafe 
der Verlust der rechten Hand gesetzt, und geschah dieß 
von einem Notare, so wurde er zugleich aller seiner 
Rechte und Privilegien verlustig; und aus der Matrikel 
ausgestrichen. 

Bei dem falschen Eide, der mit Geld oder Kerker 
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bestraft wurde, war das Sonderbare, daß der aufgetra
gene Haupteid nie einer Untersuchung und Bestrafung 
wegen Meineides unterlag. Ein falscher Zeuge oder Zeu-
genführer in peinlichen Sachen verfiel in die Strafe 
des Verbrechens, worüber er wider jemand fälschlich ge
zeuget hatte, und bestand die Strafe im Gelde, mußte er 
das Doppelte bezahlen. Ein falsches Zeugniß in einer 
Zivilsache zu dem Ende abgegeben, daß der Geklagte zur 
Leistung einer Sache oder Zahlung verurtheilt wurde, 
zog nicht nur den Ersatz des Zweifachen als Strafe nach 
sich, sondern es wurde dem Schuldigen auch noch die 
Zunge ausgeschnitten. 

Unter den Privatverbrechen muß in den Zeiten des 
Statutes die Giftmischung sehr häufig vorgekommen sein, 
da dieses Verbrechen im Kap. 63 so strenge bestraft wird, 
daß die bloße Beibringung des Giftes, es mochte da
durch der Tod der vergifteten Person bewirkt worden sein, 
oder nicht, den unmittelbaren Thäter sowohl, als alle 
Mitschuldige zum Feuertode führte. Ja die bloße Zube
reitung des Giftes, verbunden mit einer, die Absicht der 
Vergiftung bezeichnenden Handlung, wenn gleich kein 
Gift beigebracht worden, hatte eine Geldstrafe von 6l) 
Gulden rheinisch, das Abhauen der rechten Hand, die 
Brandmarkung auf beiden Wangen, und die lebensläng
liche Landesverweisung zur Folge, ohne daß durch das 
aufrichtige Geständniß an dieser Strafe irgend eine M i l 
derung erzielt, oder einem Abkommen mit dem Gegen-
theile Statt gegeben wurde ^) . 

') Am Schlüsse des Kapitels wird den Apothekern sireng 
verbotben / an wen immer/ ohne ausdrückliche Erlaubniß 
des Prätors Gift zu verabfolgen. 
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Wegen einer mit Erfolge geschehenen Brandlegung an 

Wohnungen, Kirchen u . d. g l . , ward der Thäter erdros

selt, und dann verbrannt. Entkam er der Gewalt des 

Gerichtes, so war ewige Verbannung sein Loos. 

A u f Beraubung eines religiösen Ortes, so wie auf 

Strasscnraub folgte der Galgen . 

S e h r schwer war die S t r a fe des Diebstahles, näm

lich der Galgen fü r M a n n e r , das Feuer fü r Weiber, 

wenn das Gestohlene hundert Lire guter M ü n z e oder 

mehr betrug. Wer minder, aber über fünf und zwanzig 

Lire stahl, ward ausgepeitscht, und auf ewig verbannt, und 

verlor, wenn er diesen Diebstahl wiederholte, auch noch 

das rechte Ohr . 

D e r dritte oder mehrere Diebstahle, die sich auf fünf 

und zwanzig Lire oder mehr beliefen, führten zum Galgen. 

Höchst abstechend gegen die bisher aufgezahlten so 
schweren S t r a f e n ist das, was das S t a tu t über M o r d 

und Todfchlag und über Verwundungen verordnet. Zwar 

war auf das Verbrechen der Tödtung die Todesstrafe ver

h ä n g t ; aber davon konnte sich der Thäter sehr leicht auf 

gesetzliche Art befreien, was auch meistens geschah. E r 

durste nur mit den nächsten Angehörigen und Erben des 

Getödteten innerhalb einem Mona the , oder wenn er ein 

Fremder war , innerhalb zwei Monathen nach verübter 

That sich aussöhnen , oder, wie man es nannte, mit i h 

nen Frieden machen (kacere x s c e m ) , und er unterlag 

nur noch der Geldstrafe von zweihundert L i r e , die er an 

die fürstliche Kammer zahlen mußte. 

Dieses Friedenmachen gelang auch beinahe immer. 

Indessen, daß der Thäter in das nahe Ausland geflohen 

war , oder sich verborgen hielt, machten sich Geistliche 

und andere großes Verdienst daraus, den Frieden zu 

Tirol. Zeitschr. 0. D d . 4 
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vermitteln, waS auch beinahe immer gelang. D a der 
Getödtete gleichwohl nicht mehr zum Leben zu erwecken 
war, war das Verföhnungsmittel gewöhnlich eine nach 
dem Vermögen des Thaters größere oder kleinere Geld
summe, die er an dessen Erben zu zahlen hatte. Zwar 
waren der bestellte M o r d , der Meuchelmord, und der 
Mord an Acltern und an nächsten Blutsverwandten und 
Verschwägerten bis zum vierten Grade nach kanonischer 
Zahlung von dieser Begünstigung des FriedenmachenS 
ausgeschlossen. Aber auch in solchen Fallen machte es das 
Statut von dem Ermessen des Fürstbischofes oder des 
Gerichtsinhabers abhangig, ob nicht derselben Begünsti
gung Platz zu geben sei. Kap. 97. 

Verwundungen waren gar nur mit Geldstrafen be
legt, und auch da hatte das 1'sce-machen seine Wir
kung. Auf jeden Fal l war dem Verwundeten doch die 
Schadensklage vorbehalten. 

Bei solchen Gesetzen mußten körperliche Verletzungen 
und selbst Tödtungcn in den Augen des Volkes ihre Ab
scheulichkeit zum großen Theile nothwendig verlieren, und 
da diese Gesetze durch Jahrhunderte bestanden, eben diese 
Ansicht und Stimmung zur eingewurzelten Volksmcinung 
werden, die durch spätere bessere Gesetze sich nur schwer 
und sehr langsam verdrängen laßt. Dieß ist ohne Zwei
fel der Hauptgrund, warum Verbrechen dieser Art noch 
immer im italienischen Tirol viel zahlreicher als im deut
schen sind. M a n sucht die Schuld davon zwar auf das 
heißere Klima zu schieben; allein es gibt eben so sehr 
und noch mehr südliche und heiße Gegenden, wo nicht 
derselbe Fall eintritt, und jedem muß schon der große 
Unterschied aussallen, der zwischen der deutschen südtiro-
tischen, ungefähr unter demselben Klima lebenden, und 

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



SS» 6 4 55H 

zwischen der italienischen Bevölkerung in dieser Beziehung 
Statt findet. 

Das unbefugte Tragen von Waffen ohne besondere 
Bewilligung ward, nach Kap. 114, mit Geld, in gewis
sen Fallen durch die Folter (corcla), und sogar durch 
Abhauung der rechten Hand bestraft. Von dem Verbothe 
ausgenommen waren die wohlhabenderen Bürger, die 
wenigstens zweihundert Golddukaten an Vermögen besaßen, 
und die Dienstleute der Bürger und der Domherren, wenn 
sie bei ihnen wohnten, und einen bestimmten Dienstlohn 
erhielten. 

Dem Ehebrecher, der einer unbescholtenen Frau Ge
walt anthat, wurde der Kopf abgeschlagen, aber auch 
nur, wenn er mit dem beleidigten Gatten nicht ?ace 
gemacht hatte. War die Frau bösen Leumundes, so hatte 
der Ehebrecher, ohne Frieden, hundert, und mit Frieden 
fünfzig Lire als Strafe zu bezahlen. 

Eine Frau, die sich von ihrem Gatten trennte, und 
mit einem andern Manne lebte, verlor das Heiratgut, 
so wie alles zugebrachte und ihr geschenkte Vermögen. 
Hatte sie keine Güter, so wurde sie auf Verlangen des 
Gatten aus der Stadt Trient mit dem Staupbesen aus
getrieben» und des Landes verwiesen. 

Die Strafe der Entführung einer Frau vom Stande 
aus der Stadt Trient war Enthauptung, einer gemeinen 
die Geldbuße von zweihundert Lire, und für den, welcher 
diesen Betrag binnen acht Tagen nicht bezahlte, das Ab-
hauen der rechten Hand, und die Landesverweisung» 
Wenn der ehebrecherische Mann öffentlich mit einer Kon
kubine lebte, hatte er die Strafe von hundert Lire zu 
erlegen, und er wurde, wenn er ein Beamter war, durch 

4 »-
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ein Jahr vom Amte susvendirt, sonst aber eben so lange 
aus der Stadt verwiesen. 

Auf Nothzüchtigung oder Raub einer Zungfrau war 
der Tod; doch fand auch hier wieder das ?ace-machen 
S ta t t ; nur konnte dieß bei demIungfernraube einzig mit 
Dazwischcnkunft des Richters geschehen, und selbst bei 
erfolgter Verehclichung zwischen dem Räuber und der 
Geraubten verlor diese ixso facto die Halste ihres va
terlichen und eigenen Vermögens, das ihren nächsten Ag
naten, oder in derselben Abgänge den Kognaten zufiel. 

Die Verführung einer Jungfrau oder Frau vom 
Stande durch Kuppelei wurde sehr strenge gezüchtiget, da 
dem Kuppler, oder der Kupplerin, ein Auge ausgerissen, 
er, wie sie, durch die ganze Stadt gestäupt, und als in
fam für immer des Landes verwiesen ward. Schändun
gen der Töchter mußten von den Aeltern innerhalb fünf 
Tagen dem Gerichte angezeigt werden; sonst wurde die 
That für keine Nothzucht mehr gehalten. Kap. 69. Ö f 
fentliche Huren mußten als Kennzeichen ein drei Finger 
breites gelbes oder pfefferfarbigcs (crocei cvlori'5) Band 
tragen, das vorne und rückwärts von der linken Schulter 
bis an den Gürtel reichte, und angenäht war. Die au
ßer dem Bordelle lebten, wurden, wenn sie keinen Mann 
hatten, öffentlich unter Trommelschlag dahin geführt. 

Zede Lästerung Gottes, der seligsten Jungfrau und 
der übrigen Heiligen, wurde mit einer bedeutenden Geld
buße bestraft, und wer sie binnen vier und zwanzig Stun
den nicht bezahlte, für jede Lästerung d r e i m a l in der 
Etsch unte rgetau ch et. Dem Bilderstürmer ward die 
rechte Hand abgehauen und die Zunge gespaltet. 

Das Abschne iden der R e b e n und Frucht 
b a u m e , so wie das Verwüsten der Saaten muß, wie 
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es in den Gegenden, wo dieses Statut galt, leider noch 
immer der Fal l ist, sehr im Schwünge gewesen fein, 
weil das Statut eine schwere Strafe, und zwar ohne 
Ges ta t tung d e s ? a c e - m a c h e n s , daraufsetzte. Denn 
der Thätcr wurde durch die ganze Stadt ausgepeitscht, 
und auf drei Zahre verbannt. E r durfte auch nach Ver
lauf dieser Zeit nur dann zurück kehren, wenn er den 
verursachten Schaden, der für jeden Fuß eines Frucht
baumes auf fünf und zwanzig, und für jeden Fuß eines 
Weinstockes auf zehn Lire angcsetzet ist, vollkommen gut 
gemacht hatte »°). 

DemRelavsar wurde eine Hand abgehauen, und die 
ewige Landesverweisung zu Theil. Dieß widerfuhr auch 
dem boshaften Versetzer der Gränzzeichen, wofern er die 
Geldstrafe von fünfzig Gulden rheinisch binnen dreiMona-
then nicht erlegte. 

Qeffentliche Gewaltthatigkeit, wodurch jemand aus 
dem Besitze einer unbeweglichen Sache vertrieben wurde, 
traf nach Umstanden, ob sie mit oder ohne Waffen, mit 
oder ohne Zusammenrottung, wozu schon v i e r P e r s o 
nen nebst dem A n f ü h r e r genügten, vollbracht wur
de, die Geldbuße von fünfzig, siebenzig oder hundert 
Pfunden, die verdoppelt wurde, wenn der Angreifer von 
Adel oder machtig war. 

Scharf war auch die Strafe derjenigen, welche eine 
unbewegliche Sache betrüglich an zwei verschiedene Kau
fer veräußert oder verpfändet hatten. S i e wurden ge
stäupt, und auf fünf Jahre des Landes verwiesen. Das 

Wahrscheinlich hielt es aber damals eben so sc., ocr/ wie 
nun / die Thäter dieses niederträchtigen/ immer bei Nacht 
und Nebel aus Rachsucht verübten Verbrechens zu ent
decken. 
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Ausstäupen konnte durch Versöhnung des ersten Käufers 
oder Gläubigers abgewendet werden. 

Bei Strafe von fünfzig Pfunden durfte Niemand zur 
Nachtzeit über die Etsch gehen 

Die Konfiskazion des Vermögens trat nur dann ein» 
wenn sie nach dem gemeinen Rechte auf ein Verbrechen 
verhängt war. 

Ebenso ward angeordnet, daß über Verbrechen, von 
welchen im Statute nichts vorkomme, nach dem gemei
nen Rechte zu verfahren sei. 

Den Schluß dieses Buches machet die Taxordnung für 
die Kriminalaktuare und Kunstverständigen bei Augen
scheinen (visis rexerlis). 

In dem ganzen Strafgesetze spiegelt sich die Barbarei 
des Mittelalters ab ^ ) ; demungeachtet blieb es dabei bis 

Eine k-ra, bei den südlichen Deutschtirolern ein Pfund 
IN alten Urkunden übra clenariorum pgrvulorum vero. 
nensium, beträgt im heutigen Sinne des Wortes nicht 
mehr als zwölf Kreuzer der im Lande üblichen Währung, 
und hiernach könnten die im Statute vorkommenden 
Geldstrafen für sehr geringfügig angesehen werden. Dem 
ist aber keineswegs so, wenn auf das Mittelalter und 
auf die Zeit der Entstehung des Statutes zurück gesehen 
wird, wo die Münzen einen viel bessern Gehalt als gar 
häufig in der später» Zeit, und das viel seltenere Geld 
auch wohl den zehnfach größern Kaufswerth als heut 
zu Tage hatte. Da aber das Statut in diesem Stücke 
nie geändert wurde/ so sind die Strafen im Laufe der 
Zeit allerdings sehr unbedeutend geworden-

Auch die Vzrgeltungsstrafe (poena taUoms) kommt darin 
manchmal, unter andern Kap. 12, vor, indem jener, 
der einem andern ein Glied unbrauchbar gemacht hatte 
(memdxum SeiMlavvril)» wenn er die Geldstrafe nicht 
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zum Anfange unseres Zahrhundertes, nämlich bis zur 
Zeit der Sekularisazion des Fürstenthumes, und Einfüh
rung des bestehenden österreichischen Strafgesetzbuches, 
also nur von Ulrichs Statute an zu zahlen, volle drei
hundert Jahre, denen noch ungefähr andere dreihundert 
Jahre voraus gegangen sind. Auch die österreichisch«ita
lienischen Gerichte hatten bis zur peinlichen Halsgerickts-
ordnung der Kaiserin Maria Theresia vom Zahre 1769 
keine besseren Strafgesetze. 

Die große Strenge der auf viele Verbrechen gesetzten 
Strafen läßt sich, wenn man auf die Zeit des Entste
hens des Statutes zurück stehet, vielleicht durch die Roh
heit und Verdorbenheit der damaligen Sitten des Volkes 
doch einiger Maßen entschuldigen; sie hatte aber auch 
die Folge, daß, da man diese Gesetze nie änderte, die 
humanere Denkungsart der Richter in späteren Zeiten 
unter allerlei Vorwänden sich nicht mehr daran hielt, 
und zu willkührlichen> oft zu wenig abschreckenden Stra
fen die Zuflucht nahm. Dazu kam, daß die vom Sta
tute bestimmte Körperstrafe in vielen Fällen bloß ein 
Surrogat der Geldstrafe für den Fal l , wenn der Verbre
cher diese nicht zahlen konnte, also vielmehr ein ange
drohtes Zwangsmittel zur richtigen Einbringung der 
Geldstrafe zu sein schien. Uebrigens war es unstreitig 
das sogenannte ?ace-machen, was die persönliche S i 
cherheit ungemein gefährdete, und Verbrechen dieser Art 
so zahlreich machte. 

Der Fürstbischof Christoph, aus dem Hause der Gra
fen von Sizzo, unstreitig einer der würdigsten Fürstbi-

zahlm konnte/ mit demselben Uebel, das «r zugefügt 
hatte/ gestraft werden sollte. 
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fchöfe von Trient, erkannte aus der fortwährenden trau« 

rigen Erfahrung die Notwendigkei t , dem Uebel zu steu
ern, und in diesem Stücke das S ta tu t abzuändern und 

zu verbessern; allein er fand bei dem Magistrate von 

Trient den heftigsten Widerstand, und hiernach auch im 

Volke die größte Abneigung gegen seine wohl gemeinte 

Absicht»»). E s blieb ihm daher nichts ü b r i g , als sich als 

Reichsfürst an das Reichsoberhaupt, den Kaiser, zu wen

den, und durch zwei kaiserliche Reichshofrathsdekrete vom 

3. M a i und 30 . September 1773 unterstützt, hob er mit 

Verordnung vom 2 . Dezember 1773 das den Mörde rn 

') I n einer Druckschrift zu Gunsten des fürstbischöflichen 
Antrages mit dem T i t e l : Oi8corso rec!tars! in zneno 
Lensto ü! I'rento, H. V0N (5ian»2o Langaräi Î̂ naisio 
SarZaLna) wird von dem Lärme/ der damals geschlagen 
wurde/ gesagt: Hua! morrnnrlo, Olo M l salvi, mi ke-
risce lo oreccnie? viva la likertä, Ar!6a oznuno, e lo 
gtatuto nostro, clis !a staliiligck; l̂ uesto ö 1o scuäo, cos 
c! conserva in uno stato invicliadile alle altri na^ioni 
etc. Dawider erschien eine Gegenschrift/ die den bekann
ten RechtSgelebrten und Schriftsteller / K a r l Anton von 
P i l a t i / zum Verfasser haben soll/ mit dem T i t e l : Ii-,-
glonamento 8oprs la czuestionv eceltata, 8L giano cla 
obolirsl, o nü, ! caxltoli 97 e ii/> <IeI Ilorc» teî o üe' 
criminaU äoUo slawlo l'ientino. g. Der Znhalt ist am 
Ende/ wie folgt/ angezeigt: Noi cl lusingliiamo äi 
avere con ĉ ue8lo no5ira Î aAionamsnto kalto 288»! ma» 
rüke8!amentk comxron^ere, clie la kruäenxa IoZl8latrioo, 
!a ssna kolitica, 1'Lczuitä, e 1'olioüzo 6! conservare 
illes! ! >̂roxrj ^Irilti. ricliie^Zono, ol̂ e 1'Illmo. IVIggls-
trato non xg88i xunto a«I aboüre 0 rlkorinarL i cvntrn-
vers! ca^llvli, ne' veruno allro <I«IIo Ltaiuto l'rentinc». 
— Beide Schriften erschienen ohne angezeigten Druck
orr. 
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und Todschlägern so erwünschte Kap. 97 auf, und führte 
dafür aus der Halsgerichtsordnung Karl V . die Kap. 1, 
dann 130, einschließlich 160, als verbindliches Gesetz in 
seinem Fürstenthume e in^ ) . 

Zm Kundmachungspatente meldet er, wie er öfter und 
mit Eifer, aber immer vergeblich, sich verwendet habe, 
in diesem Stücke eine Abänderung des Statutes in Güte 
zu Stande zu bringen, da die Zweckwidrigkeit desselben 
durch die zu große statutarische Milde und durch die Fre
quenz der ohne Scheu vorfallenden Mordthaten klar er, 
wiesen fek. Ohne den nicht zu entschuldigenden Eigensinn 
des Magistrates wäre auch wahrscheinlich ein den Zeit
umständen mehr angemessenes Gefetz, als die sogenannte 
Karol ina, zu Stande gekommen, und auch besser und 
williger beobachtet worden. S o aber dauerte das alte 
Unwesen großen Theils fort, da die alten trienter 
Richter, an die statutarischen Begünstigungen gewöhnet, 
der Strenge des neuen Gesetzes auf verschiedene Art 
auswichen, und erst die Einführung des österreichischen 
Strafgesetzbuches machte demselben ein Ende. Es verdie
net noch bemerkt zu werden, daß das Statut die Arrest
strafen nur gar wenig anwendete, wie denn auch kein 
Strafhaus bestand. Die Erfahrung mußte nothwendig 
lehren, daß für die öffentliche Sicherheit weder durch das 
Verbannen und Auspeitschen, noch durch die Geldstrafen 

^) Das Gesetz erschien mit dem Titel : Congtitutio orlmiua. 
Iis Laroli V . , Imperatoris ^uAnstis8imi, vi^ore snpro. 
ml beeret! caesare! sud Z. IVlsii et Zo. LontLmbt'is 177z 
subrogata Hiüpositioni slatularia« Lap. 97 in crlm. In 
puncto Iioinicitlii in posterum in toto ?rincinatu 'Irl-
äentino o!>5ervan6a. I'riclenti a?. Llov. Lapt. IVIouauui 
1772- 5. 

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



»SS Z8 665 

zureichend geforget werde, und verschiedene andere statu
tarische Strafen den Sitten und Ansichten der neuern 
Zeit nicht mehr angemessen waren. Es kam daher fpa, 
ter eine andere Strafart, eine Art von Deportazion, it» 
Uebung, ohne daß ich anzugeben vermag, wann und aus 
welcher Veranlassung sie angefangen habe; verurtheilte 
Verbrecher wurden nämlich auf bestimmte Jahre zu den 
venezianischen Galeeren abgeliefert, wo sie lange bereit, 
will ig, doch in der neuesten Zeit, nicht mehr aufgenom
men wurden. Dadurch f<:nd sich der Fürstbischof, Peter 
V i g i l , veranlasset, ein eigenes Strafhaus in der Stadt 
Trient herzustellen^), dessen Kosten er durch eine einge, 
führte Zahlenlotterie zu bestreiten suchte. Diese ganze 
Anstalt wurde aber nach der Sekularisirung des Fürsten
thumes wieder aufgehoben. 

Diese uralte Sammlung von Polizei» und Kommu, 
nalvorschriften für die Stadt Trient unter der Aufsicht 
und Leitung der bestellten Syndiker hatte vorzüglich die 
Tendenz, den Einwohnern alle Genüsse des Lebens so 
gesund, gut und wohlfeil, als nur immer möglich, zu 

Der Domherr Benedikt Freiberr von Gentilotti, ein er
klärter Gegner des Fürstbischofes/ äußerte in einem 
Vortrage an das Domkapitel/ er habe diese Anstalt im
mer für gefährlich und als eine reiche Quelle willkühr-
licher Verfügungen angesehen- Sie wurde dagegen ver-
theioiget in den Osservasioni äe! Lonsigliers Larbacov! 
soxr» äus vott clel sig. Lsn. Lerrtilolti xreseutsli ca-
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verschassen, und für ihren fortdauernden Wohlstand zu 
sorgen. Darin ward nicht nur das Ausführen von Le
bensmitteln und Wirthschaftserfordernissen, fo lange die 
Stadt daran nicht gesattiget war, streng verbothen. son
dern auch den einzelnen Familien untersagt, mit derlei 
Artikeln sich über ihren Bedarf zu versehen. Darum ward 
der Trienter gegen Fremde in allen Verhältnissen unge
mein begünstiget, und fremde Gcwerbs-und Handels
leute, die mit Trient im Verkehre standen, mußten sich 
gar viele und große Beschrankungen gefallen lassen. S o 
z. B . mußte der Fremde, der Schlachtvieh, von welcher 
Art es war, durch den Distrikt von Trient trieb, immer 
den fünften Theil davon dort zurück lassen, und an die 
städtische Fleischbank verkaufen, und dasselbe war rück
sichtlich aller Fettwaaren verordnet. 

Aber auch inländische Gewerbe, besonders solche, die 
Lebensmittel bereiteten oder verkauften, wie Fleischhauer, 
Bäcker, Müller, Fischhändler, Weinschänker u . d. g l . 
unterlagen der strengsten Aufsicht in den Preisen, in der 
Qual i tä t , im Gewichte und Maße. 

Auch war der Vorkauf, wie nach der Tiroler Landes
ordnung, verbothen. E in Einwohner, der was immer für 
Schlachtvieh außer dem Bezirke von Trient verkaufen 
wollte, mußte die Hälfte davon in Trient schlachten, und 
das Fleisch in der dortigen Fleischbank verkaufen. 

Die Trienter Elle war als allgemeiner Maßstab vor
geschrieben , und nur ausnahmsweise war bei Leinen-
und anderen ähnlichen deutschen Waaren die Münchner 
Elle gestattet "°). Wer dawider handelte, versiel in eine 

Man sehe die erste Abtheilung der II. Periode. S- L9 
und folg. 
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Geldstrafe von fünf Lire für jede Elle, und das Ver
kaufte ward konfiszirt. 

Es gab im Handel und Wandel ein zweifaches Pfund, 
daS große und das kleine, nämlich zu zwanzig und zu 
zwölf Unzen. 

Alle Fleischgattungen mußten um die, jährlich zur 
Fastenzeit, und wo einmal das nicht geschehe, um die 
schon im Statute, Kap. 26, festgesetzten Preise nach dem 
großen Pfunde verkauft werden; sonst wurden die Ver
kaufer, und so auch diejenigen, die Fleisch von noch nicht 
vier Wochen alten Kälbern, oder noch nicht drei Wochen 
alten Lammern und Kitzen verkauften , mit Gelde gestraft. 
Im Kap. 61 kommen die Benennungen aller damaligen 
nassen und trockenen Maße und der Gewichte vor 
die sämmtlich mit dem Gemeindestempel als Zeichen ih
rer Aechtheit versehen fein mußten. Wer sich hierbei eines 
Vergehens schuldig machte und die gesetzliche Geldstrafe 
nicht erlegen konnte, wurde im untersten Räume des 
Thurmes drei Monathe lang eingesperrt. 

Die statutarischen Satzungen für das Fleischergewerbe 
sind ziemlich ausführlich; das Gewerbe selbst war freige
geben, da zu Trient, wie überhaupt in Italien, kein 
Zunftzwang bestand, jedoch gegen Leistung einer Kauzion 
für die genaue Beobachtung aller Satzungen. Auch für 
alle übrigen Polizeigewerbe enthält das Statut viele S a 
tzungen, besonders für Backer, Müller, Fischhändler und 

4") Itein statuimus, Huoä Huaeliliet persona üeliet habere 
et tenere rectos c^atlios, urllas, brentas, stariog, ino-
ü!v5, ^aletas, c^uartarolos, 5tsrias ad o!e», et 5lail03 et 
<iu2rtos a klaäo et s sals, paS505, z>J55etos, et oinneg 
slic»8 ineuzuras, stateras xesarolos, xlurnbinos» raarcka5, 
l ibras, uu^ias, bolausas et onmia »IIa ponäera. 
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Weinwirthe. Gewisse Artikel konnten nur auf bestimmten 
Plätzen der Stadt und zu gewissen Stunden feil gebo-
then und verkauft werden. An Sonntagen und allen im 
Kap. 48 genannten Festtagen durften, selbst zur Markt
zeit , keine Kaufladen geöffnet werden. 

Kein Spezereihändler oderApotheker durfte mit einem 
Arzte wegen Abnahme der Waaren und Medikamente ein 
Einverständniß unterhatten, und alle ihre Artikel unter
lagen der strengsten Untersuchung. Diese Untersuchung, 
so wie jene aller übrigen Feilschaften hatten die Syndiker 
wenigstens einmal im Jahre zu pflegen, und ihnen al
lein lag die ganze Polizeiaufsicht ob. Ich übergehe viele 
andere polizeiliche Vorschriften, deren Aufzahlung gar zu 
weitschichtig wäre. Auch eine Gesindeordnung findet sich 
darunter« 

Einen wichtigen Theil der zur Gerichtsbarkeit der 
Syndiker gehörigen Gegenstande bildeten die Streitigkei
ten über Wege, Gränzen, Kanäle, Dachtraufen, Ge
bäude, Gruben, und dergleichen, bei denen es vorzüglich 
auf den Augenschein ankam. S i e entschieden darüber mit 
Beziehung von Geschwornen, nachdem sie von dem Ge
genstände des Streites sich summarisch ohne alle Prozeß, 
form unterrichtet hatten. 

Auch über Forderungen von ausständigem Liedlohne 
der Dienstbothcn und Taglohne der Arbeiter, doch nur, 
wenn sie den Betrag von fünfzehn Pfunden guter Meraner 
Münze nicht überstiegen, erkannten sie; doch mußten die 
ersieren wie die letzteren binnen einem Monathe ange
bracht werden; sonst waren sie verjährt. Ebenso erkannten 
sie über kleinere Feldbeschädigungen und Felddiebstähle, 
wenn sie sich nicht über zünfzehn Pfunden beliefen. 

Von ihren Entscheidungen, deren Gegenstand nicht 
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über 16 Pfunde hetrug, hatte keine Berufung S t a t t ; 
wohl aber konnte in wichtigeren Streitsachen appellirt 
werden. Die Konsuln (der Magistrat) der Stadtgemeinde 
wählten für diese Streitsachen die Avvellazionsrichter, 
worunter wenigstens E i n Nechtsgelehrter sein mußte. Der 
Revisionszug hierüber ging an die Konsuln oder den M a 
gistrat selbst, der mit Beiziehung unbefangener Rechts
gelehrten erkannte. 

Besondere und Nebenstatuten. 

Das Statut des Gerichts Ampezzo. 

Die große tirolische Gemeinde Ampezzo, im Deut
schen auch die Gemeinde Hayden genannt, bildete einst 
einen Theil des Kadoberthales, Valüs CslZudrwe, v s ü e 
Z i O ä o r e , bis der Kaiser Maximilian I. sie im Kriege 
gegen die Venezianer eroberte, und mit Tirol vereinigte. 
S i e befolgte darum nicht minder das Statut des Kado-
berthales, und ich gebe vor allen von diesem Statute 
um so lieber eine kurze Nachricht, als es sich nicht nur 
durch hohes Alter, fondern auch durch Vollständigkeit 
sehr auszeichnet. Ich folge hierin dem meines Wissens 
nie gedruckten lateinischen Originaltexte nach einem alten 
Kodex im Innsbrucker Gubernial-Archive ^ ) . Dreizehn 

Nach einem etwas schwülstigen E ingänge / der zugleich 
die Absicht des StatUteS xsrtim aä suxplenüum jus ci-
v!Io, ysrtiin sä temxersaäam leZis asxerltatem ausdrückt, 
folgen die Worte: Usee 5Ullt 8tatnta et oräillsirienta 
eominunlz et Iivmlnum terrs Laäukrü comxoZita et 
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M ä n n e r , von dem allgemeinen Nathe gewäh l t , deren 

Namen in der Vorerinnerung aufgezeichnet sind, haben 
dasselbe im Zahre 1333 verfaßt , und in drei Bücher ab, 

getheilt, wovon das erste aus zwölf, das zweite aus sie
ben, und das dritte aus zehn Abhandlungen ( t r a e t a w s ) 

besteht. Zeder Traktat zerfallt in Kapi te l . 

Z m ersten Buche werden die Rechte und Pflichten des 
Grafen und Hauptmannes (des landesfürstlichcn S ta t t , 

Halters, der, wenigstens später unter der österreichischen 
Regierung, in dem festen Schlosse Pcitelstein, ? o 6 e -

staZno, feinen Si tz hattte), des Nichters, der Rathe, 
des Gemeindekassiers und anderer Beamten, dann die 

Ar t und Weise ihrer Ernennung und Beeidigung, so wie 
die Gestaltung und Geschäfte des großen Gemeinderat 

thes abgehandelt. Des zweiten Buches erster aus 'fünf 
und siebenzig Kapiteln bestehender Traktat enthält die sehr 
ausführliche bürgerliche Prozeß - und Erekuzionsordnung, 

die vor der trienter gewiß den Vorzug verdient. Das 
Avvellazions - und Nullitatsverfahren kömmt in dem zwei« 

tcn Traktate mit der Abweichung vor , daß nur über 
Endurtheile, und auch über diese nur in x e t i t o r i o ap-
pellirt werden konnte, und daß es keine dritte oder wei, 

tere Instanz gab. D e r dritte handelt von dem Zehentwe

sen mit Hinweisung auf Gewohnheit und Gesetz, und 
mit der Anordnung, daß die Zehentstreitigkeiten immer 
vor das weltliche Gericht gezogen, allein nur summarisch 

compilats xer nobiles 6sxientez viros «x suctor!. 
täte e!s6em cominis8s xer genersle consilium äicte lerr« 
Lsäukrii snao s nstivitate Zirnini millesimn tre-
evntesirno octavo Inäieiione sexta. Der Kodex ist auf 
Pergament sehr schön mit frisch kolorirten Anfangsbuch
staben geschrieben. 
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verhandelt, undschleuuig entschieden werden sollen. M b er 

die Livelle, die durch den qualifizirten Besitz von zehn 
Jahren ersessen wurden, so wie über zeitlichen Pacht und 

Miethe, verordnete der vierte; der fünf te aber über das 
Heiraten und Heiratgur. W e r ohne Einwil l igung des V a 

ters mit der Tochter, oder ohne Einwil l igung der Brüder 
mit der Schwester ein Eheverlöbniß oder eine Ehe ein

g i n g , war der Verwandtschaft, wie dem Gerichte mit 

sehr empfindlicher Geldstrafe verfallen, und Weibern, die 
ohne Einwi l l igung der Vater oder B r ü d e r sich verehelicht 

hatten, stand kein Recht mehr auf den Nachlaß dieser 
Verwandten zu. Hatte ein Drit ter das Heiratgut konsti-

tuir t , und damit die ausdrückliche Bedingung verbunden, 
daß es ihm nach dem Tode der Frau zurück fallen soll, 
so war diese S t ipu laz ion für die vorhandenen S ö h n e 
oder Enkel ohne Nechtswirkung. 

Zum Fruchtgenusse des Heiratgutes und des übrigen 
eheweiblichen Vermögens war nicht nur der Ehegatte, 
sondern sogar der B r ä u t i g a m berechtiget, wenn dieser 

nur die Brau t schon in sein Haus eingeführet hatte. 

D a s Erbrecht, wovon der sechste Abschnitt handelt, 

war den Weibern so ungünst ig , wie nach dem Trienter 
Statute ; nur daß die mit keinem Heiratgute entrichr 
teten Weiber aus der Verlassenschaft immer einen Theil , 

und zwar jenen erhielten, den ihnen die zwei nächsten 
Verwandten zuerkannten, oder bei ihrem Widerspruche 

das Gericht bestimmte. Auch die n a t ü r l i c h e n S ö h n e 

^) ôcns exsxectare La6ubr!i et Aloriam opirismur, 1o-
eupletes Kaders subje^tos, et aßAregatlonibus mulierum 
kacultates non miriu! ma5cu!ornm » IVlaxime cum octn5 

et consllia muliernm reperlantur aclverüus donos mores 
et proxria commoüa ladviare. Lap. L.X. 
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waren erbfähig, jedoch im Zusammentreffen mit eheli
chen Söhnen oder Enkeln sowohl ex testamento als 
ab inteststo nur zum zwölften Theile des Nachlasses, 
mit Brüdern des Erblassers zur Hälfte, und nur in Er-
mangelung ehelicher S ö h n e , . Brüder, und der Mutter 
zum ganzen Nachlasse. 

Den Schluß des Buches macht der siebente Traktat 
über Forestal- und Strassengegenstände u. d. gl. 

Die Gegenstände des dritten Buches sind: die Kr i 
minal-Gerichtsordnung im ersten Traktate, die verschie
denen Arten der Verbrechen und ihrer Strafen in den 
acht folgenden, und die Nullität des Verfahrens, sowie 
die Bestrafung des pflichtvergessenen Richters im letzten. 
Dieser Theil hat die Strafarten zwar mit dem Trienter 
Statute gemein, aber sonst vor demselben in mehreren 
Punkten große Vorzüge. Denn der Richter konnte das 
Strafurtheil nicht allein, sondern nur gemeinschaftlich 
mit den Gemeindegeschwornen sprechen. Von der Tortur 
geschieht in dem Statute gar keine Erwähnung, und der 
Unfug des ?sce-machens ward sogar ausdrücklich un
tersagt -<>). 

^) Kap. 29 des reformirten Statutes, item resormawm et 6eU-
deratum Luit, Huo6 sl sliczuls ê cacluorio, 5ive extra 
caäubrium commisit, gut committi Locerit slio/uoä 6e» 
lictum in csäuorio, et dominus comes et csvilanius prou. 
ier üiotum äelictum v eilet componere sut compositio-
nem kacere cum lall cielinâ uente xro üenarüs vel aliis 
redus sccevlsnäo preäictum in gratis. <)uoä talis com. 
xv8it!o 8ive tale pactum nuUatenns valeat, nec vglers 
bebest. I^isi s domlnatloae ^venetaj in manästls Iis. 
deret. Leä tslis äelinciuens xunistur et punir! äelieat 
xer vicarium et consule^ Lsäubrii juxta kormam statu» 
torum communis cadumn. 

Tirol. Zeitschr. o. Dd. ^ 
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Jeder Mörder wurde mit dem Tode bestraft, sein 
Vermögen eingezogen, und zwischen dem Gemeinwesen 
und seinen Erben getheilt. Die Strafe des Diebstahles 
war strenger als in jenem von TrZent, und Kuppler, die 
dreimal waren betreten worden, mußten sich selbst öffent
lich entkleiden, und wurden sodann auf einem Tische, der 
in einem eigens dazu bestimmten Einsänge stand, geprü
gelt. Gewisse Schimpfnamen waren mit gleicher Geld« 
strafe, wie die Gotteslästerung, belegt"). 

Gab das Statut über gewisse Verbrechen und St ra
fen keinen Bescheid, so hatte man darüber nicht die ge
meinen Rechte, sondern die Gewohnheit, die ober we
nigstens zehn Jahre alt sein mußte, zu befragen, und 
in 8u!z8läiurn entschied der willkührliche ?lusspruch des 
Gerichtes. 

Der große Rath der Gemeinde Kadober hat an dem 
alten Statute im Laufe der Zeit viel geändert, und des
sen erste Reform erhielt von Nikolaus, Patriarchen zu 
Aquileja, am 10. Juni 1364 die Genehmigung. Die spa
tere, viel ausgebreitetere, ward am 27. Februar 1421 
von Franz Foscari, Doge zu Venedig, bestätiget. M i t 
der letzteren Sammlung endet das lateinische Manuskript. 
Von demselben hat man auch eine italienische, im Dru
cke erschienene Ucbersetzung vermehrt mit einer späte
ren, aus 137 Kapiteln bestehenden Kompilazion neuerer 
statutarischer Verfügungen, auf die noch eine Taxordnung 

Z. B . Lckiavo, Lxerßiuro, I iaärone, karnegüo. 
Der Titel ist: I" Lkrist! Nomine, ^rnen. Incoinincla 
I! ?r!mo I^lbro Del l ! Ltstuti «Zella Oomrnunilä v i La-
tlore don l'sgßionta «Zell» I?rivile»ii Osäorini nel 
kne. 1̂  Venetis M O L X L I I I . äppre55o ä.n6re? ko-
letti. 
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für die Notare und eine Sammlung von Verordnungen, 
die unter der österreichischen Regierung jahrlich am Feste 
der drei Weisen publizirt wurden, folget. Eben dieser 
Anhang beweiset, daß diese Ausgabe eigens für die Ge
meinde Ampezzo, und nicht für das ganze Kadoberthal 
veranstaltet wurde. 

L. Das Statut der Gerichte Jvano, Tel-
vana und Castellalto. 

Dieses mag einst von dem tricnter nur wenig 
abweichend gewesen sein, da dieß selbst von dem in der 
letzten Zeit bestandenen, zum großen Thcile gilt. Den 7. 
Dezember 1609 genehmigte nämlich der Erzherzog M a 
ximilian, der Deutschmeister, als Gubernator und Mi t 
herr von Tirol , auf Anlangen der Unterthanen dieser drei 
Herrschaften, die Reformazion und neue Redakzion ihres 
Statutes, mit Weglassung außer Uebung gekommener 
oder sonst unnützer, und Hinzufügung neuer Bestimmun
gen ^ ) . Dasselbe bestehet aus zwei Theilen oder Bü
chern, wovon das erste Buch in 133 Kapiteln zivil-, das 
zweite mit 68 Kapiteln kriminalrechtlich ist. Zch hebe 

^) ES erschien später gedruckt unter dem Titel : ^ura A l u -
niclxalia seu Ltatuta castrorum ^suaui, l'elvanas, Las-
tr! ^I l i , uuxer exeussa cum Itallca interpretatioae Î a-
tirio nonlaxtul ex oxxosito resxonäeuti stc. Lassan! 
ivlveexxi. 1>xis ^ntoni! kemoaäln l . Die dem 
lateinischen Texte gegenüber stehende italienische Ueber-
setzung wurde von dem Notare Johann Fieta verfaßt. 
Eine voranstehende Verordnung der oberösterr. Regie
rung erklärt, daß bei einer Verschiedenheit der Ueber-
setzung nach dem lateinischen Texte sich zu richten sei. 
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daraus nur einiges aus, was mir eine besondere Erwäh
nung zu verdienen scheint. 

Zede der drei Herrschaften hatte ihren eigenen Zivil-
und Kriminalrichter, Vicsriug genannt; Nur über Kir
chengüter und über Livelli, die zu den drei Schlössern 
der Herrschaften gehörten, hatte nach alter Gewohnheit 
der Lsxitsneug (in den deutschen Gerichten P f l e g e r 
genannt) taxfrei zu entscheiden; auch war die Gerichts
barkeit der ReAvIsni (ähnlich jener der Syndiker zu 
Trient) ausgenommen. Die Richter wurden alle zwei 
Jahre syndizirt. Die Gerichtsdiener mußten Bürgen stel
len. Alle Schriften waren bei Gericht in äup lo zu über
reichen, und die Produkzion von Urkunden war an Fall
fristen gebunden. Der geschlossene Prozeß mußte vor der 
Schöpfung des Urtheiles an einen Rechtsgelehrten des 
Landes um sein Gutachten ( s ä c o n s u l e n ü u m ) , doch 
nicht außer der Provinz, bei Strafe der Nichtigkeit, ver
sendet werden, und eine Partei konnte dießfalls eine 
ganze Stadt oder Gegend, nur nicht die ganze Graf
schaft T i r o l , perhorresziren. Die Appellazion ging an 
den (^gxitaneus, von diesem an die Negierung zu 
Innsbruck. Ueber kleine Streitgegenstände und bei I n 
terlokuten fand keine Appellazion Statt. 

Die Frist zur Verjährung der Klagrechte jeder Art 
war auf eine noch kürzere Zeit als im Trienter Statute, 
nämlich auf fünfzehn Jahre, bestimmt. 

Zm Erbrechte waren die Töchter etwas besser daran, 
als im Statute von Trient. S i e erhielten in gerader 
Linie ab integtsto, wenn Söhne vorhanden waren, den 
ihnen nach dem gemeinen Rechte bemessenen Pflichtteil, 
der ihnen durch eine letztwillige Anordnung erhöht, aber 
nie geschmälert werden konnte. I n der Seitenlinie hin-
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gegen wurde ihnen im Zusammentreffen mit Agnaten nur 
der dritte Theil dessen zugewiesen, was ihnen bei der 
Intestaterbfolge nach dem gemeinen Rechte gebührte. 

Das Strafgesetz hat vor dem von Trient den wicht!« 
gen, jedoch beinahe einzigen Vorzug, daß den M ö r -
der das kace-machen von der Hinrichtung durch das 
Schwert nicht befreite, sondern für ihn nur aus ganz 
besonderen Milderungsgründen bei dem Landesfürsten von 
Tirol um Begnadigung und Abänderung der Strafe ein
geschritten werden konnte. Die Abgabe auf die Galeeren 
( ' I ' r i ro lnes) kömmt ausdrücklich als Strafart vor. 

Der gedruckten Ausgabe des Statutes sind auch ei
nige neuere Verordnungen bloß in italienischer Sprache 
beigefügct; darunter sind drei von der Erzherzogin Klau
dia, die in den Iahren 1641 bis 1646 über den Ge
schäftsgang überhaupt, und insbcsondere über das Streit
verfahren, Appellazion und Revision verschiedene Vor
schriften mit einer ganz neuen Taxordnung kund machte. 
Eine vierte Verordnung dieser Fürstin vom 1. Ju l i 1646 
ist gleichlautend mit jener des Kardinales Kar l von M a -
druz rücksichtlich des l^Lnsus gecunäum bul lsm ? i i 
V . , welche Bulle also auch in diesen drei Herrschaften 
gesetzliche Kraft erhielt. Ferner folgt die so genannte 
Amortisazionspragmatik des Kaisers Leopold I. gegen die 
Veräußerung von Gütern in todte Hände, nämlich an 
geistliche Gemeinden und Institute mit noch einigen an
deren Novellen. 
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e. Das Statut der Grafschaft, oder der 
Stadt und Pratur Arco"). 

Es war dieß kein eigenes, sondern bloß das Statut 
von Trient, aus dessen zwei Büchern cle civUiduZ et 
criminali1)u5 mitWeglassung der zwei crstenKavitel des 
einen und des anderen Buches bestehend. Dem ungeach
tet erschienen diese zwei Bücher als Statut von Arco in 
einer italienischen Übersetzung im Drucke. Aus einer am 
Schlüsse beigedruckten Proklamazion des Grafen Gerard 
von Arco vom 26. Dezember 1646 ist zu entnehmen, 
daß in der Grafschaft Arco eigentlich nur das ältere 
Trienter Statut des Bischofes Ulrich angenommen, und 
vom dem Dynasten im Zahre 1607 gut geheißen wor
den, daß man aber nach und nach angefangen hatte, 
sich nach dem rcformirten Statute des Kardinales Cles 
zu richten, und daß, da über die Frage, ob das alte 
oder das neue Statut den Vorzug habe, viele Streitig
keiten entstanden waren, Graf Gerard, auf Ansuchen der 
Gemeinden das letztere als allein geltend erklärt habe. 
Die Abtheilung 6e L>'n6icis blieb weg, weil die Ge» 
meinden der Grafschaft Arco über diese Gegenstände schon 
ihre eigenen, von den Grafen von Arco bestätigten S a 
tzungen hatten. 

Mit dem Titel: Stalnlo concegso Iliro Zclll' 
illubUizs. et eccelenliks. si'gnor conie <Zerar6o conls e 
siZnore «I'^rco etc. '1'ra6c>ttc> !u liriAua ltallana 1'an-
,iv 16̂ 5. Ill Lalö per Antonio ^vmwcwli. IVlIILXXXXVl. 
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v . Das Statut der Herrschaft Penede. 
Dieses kleine Gericht, ein tirolifches Lehen der Gra, 

fen von Arco, bestand aus den Gemeinden Nago und 
Torbole; sein Statut wurde vom Erzherzoge Leopold im 
Jahre 1627, vom Erzherzoge Ferdinand Karl 1647 und 
vom Kaiser Leopold I. mit einigen Zusätzen 1670 bestcU 
tiget S 5 ) . Es ist aus hundert sechs und vierzig Kapiteln 
zusammen gesetzt. Zum Richter (Vicsrio) wurde jedes 
Zahr zu Weihnachten ein Mann aus den beiden Ge
meinden neu gewählt, den dann die Grafen von Arco 
in Eidespfiicht nahmen. Dieser erkannte über alle Zivil
streitigkeiten. Dazu ward, und zwar, wie es scheint, von 
den Grafen von Arco, ein Lornmi8ssr!o für die Krl« 
minalgeschäfte, immer auf zwei Jahre bestellet. Beide 
mußten nach dem Auslaufe ihrer Amtszeit sich dem Syn
dikate unterwerfen, wofür die Gemeinden zwei, die Gra
fen von Arco einen Richter ernannten. Die Avvellazion 
gegen die Urtheile des Richters ging an die Grafen von 
Arco oder deren d s M a n i o , und in dritter Instanz , an 
die oberösterr. Regierung. Liegende Güter, mit gutem 
Titel besessen, und unverbriefte Schulden wurden in zehn, 
alle Klagrechte ohne Unterschied in zwanzig Jahren ver, 
jährt; nur gegen die beiden Gemeinden und gegen die 
Grafen von Arco konnte bloß in dreißig Jahren vräskri, 
birt werden. Die übrigen Bestimmungen des Statutes 
sind theils von dem Trienter Statute wenig oder gar 
nicht verschieden, theils betreffen sie bloß polizeiliche und 

l'orbole. lu Rovereäo. ker .Antonio <Zojo i6gZ. L ris-
tsrnxsti 6s Liu». (Zvjv. i7i8> 4-
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Kommunalsachen. Unter den letzteren verdient eine beson
dere E r w ä h n u n g , daß Fremde, die sich im Bezirke der 
Herrfchast niederließen, und auch ihre Nachkommen kei
nen Antheil an den W a l d e r n , Weiden und anderen Rech
ten der Gemeinden hatten, so lange sie nicht von dem 
Rathe der beiden Gemeinden durch Stimmenmehrheit, 
mit Genehmigung der Grafen von Arco als B ü r g e r , 
C i t t a c l i n i , . aufgenommen wurden. Diese Verfassung und 
dieser Unterschied zwischen den V i c i n ! und N o n - V i c i u i , 
wie man sie auch nannte, bestand im größten Thcile des 
südlichen T i ro l s , ward aber von der königl. baierischcn 
Regierung aufgehoben, wobei es auch geblieben ist. 

L . Das Statut von Roveredo 

E s besteht aus zwei A b t e i l u n g e n , 6e c i v M b u s und 
<Ie crimwsNbu8, wurde im Zahre 1610 reformirt, und 
vom Erzherzoge M a x i m i l i a n dem Deutschmeister am 10. 
Dezember desselben Jahres mit einigen Zusätzen bestäti
get. E s weichet, dem Inha l te , j a , dem Wortlaute nach 
nur wenig vom Trienter Statute a b , und hat damit 
auch die lateinische Sprache gemein. D e r Jntcstaterbtheil 
der Weiber war die Hä l f t e der ihnen nach dem gemeinen 
Rechte zukommenden Porzion. B e i einigen Kapiteln des 
Strafgesetzes hat der Erzherzog M a x i m i l i a n Zusätze ge-

H Ltaiuta liodoretans Llviils et Orimirislia nuxer s Rvlzo. 
retanis retorrnata, et a Reverenclissirno et Lereniksimo 
IVIaxIrnitiano ^rckillZnae ^ustriae etc. Lomiieyue l'irolis. 
etc. D. 1). noslro clt-mentigslino eonkirmatQ. Î okoveli 
Z^IVLLXXXVU. Lx 'I'xxosr-zxl,:? ketri ^uloni! Ler. 
vi. 5ol. 
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macht, und die Strafen vergrößert. S o ward von ihm 
bei dem Verbrechen des MordeS, weil damals in Nove-
redo kaum ein Verbrechen häufiger verübt wurde ° ' ) , das 
Friedemachen aufgehoben, und die darauf gesetzte Todes
strafe noch mit der Gütereinziehung verschärft. Dieselbe 
Verschärfung ward für die Verbrechen der Münzversäl-
schung» Brandlegung und des Strassenraubes ausgespro
chen. Eine am Ende beigedruckte Proklamazion vom Jahre 
1634 belehret uns, daß damals mit landesfürstlicher Ge, 
nehmigung ein Notarilarchiv errichtet wurde, in welches 
die Notare der Stadt und der Prätur jede von ihnen 
errichtete Urkunde hinterlegen mußten. 

Das Statut des Thales Fleims. 

Dieses Thal, VaUe di ?!emme, VsIIis klemms-
rurri, aus mehreren Dörfern und zerstreuten Bauernhö
fen bestehend, bildete, wie noch jetzt, eine einzige Haupt
gemeinde, deren gewählter Vorsteher Lcario hieß. Das 
S ta tu t ^ ) besteht, wie jenes von Trient, aus drei Bü
chern, wovon das erste die Gemeindeordnung und Pol i 
zeigegenstände, das zweite das Zivi l - und das dritte 

perisntis, nullurn ter« <It-lict! Aeriug Iicx: 1^50 in Livi . 
tale Rodvretana krec^uentiug « S 8 e , heißt es im Kap. N)o 

liomiciZ. in dem Zusätze des Erzherzoges. 
^) Dieses nie in Druck gelegte Statut führt den Titel: 

Lonsuetnülni o sizno 1e 2 n t i c l i i s 8 i m e o »uov<: 
O s s e r v a n x L o krivileF^I Zells Valle e LuinntuuitÄ «I! 
1 ' i e i n m « : l l i v i z o i n - t r o Ilbi! , c i v ö L o m r u u u L , o i v i l e e 
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daS Kriminalrecht behandelt auf welches noch ein 
Anhang von mehreren späteren Beschlüssen und Anord
nungen folget. D a s erste Buch hat viele Ähnlichkeit mit 
jenem 6e 8^n6icis von Trient ; hier wird nur bemerkt, 
daß die Gemeinde alle ihre Forderungen selbst und ohne 
Einfluß des Richters beitrieb. 

Im Buche 6 s c!vi!ibu8 wird erzahlt, der Bischof 
von Trient habe vor alter Zeit nur zweimal im Jahre, 
i n den Monathen M a i und November einen Richter in 
das Tha l geschickt, die Streithandel zu schlichten; spater 
aber wegen gewachsener Bevölkerung einen bleibenden 
Richter (Vicario) dahin gestellt. Im Buche l l e c i v i l i -
k u s wird K a p . 13 die Negel aufgestellt, der Richter habe 
nach den alten Gewohnheiten und Freiheiten des Thalcs, 
wo diese nichts bestimmen, nach dem Trienter Statute 
6e c'lv'iUkus et criminsUdug, und wo auch dieß nichts 
fest setze, nach dem gemeinen Rechte zu entscheiden. 

Der 6car!o und die Gcfchwornen hatten das Recht, 
jedem Audienz- oder ordentlichen Gerichtstags beizuwoh
nen, und m u ß t e n , wenn sie nicht erschienen, wenigstens 
dreimal mit lauter S t i m m e gerufen werden. 

Jede Partei hatte das Recht zu verlangen, daß das 

° ) E i n abgesondertes S ta tu t / vräeni veccki s nuovi 6o' 
Losoki tatti I>er duon U 5 0 e svantaZglo clella commu-
ni tä , regulirte das Waldwesen/ den Hauptreichthum des 

- ThaleS. Mehrere große Wälder gehörten aber dem t i ro l i -
schcn Landesfürsten, der einen eigenen Oberst-Waldmeister 
daselbst hielt/ und man hat eine eigene »Kaiserlich-
Landesfürstliche Holz- und Waldordnung in Fleimbs/ 
wie auch in denen drei Lehenbaren Graf Zenobischen 
Gerichten Enn und Kalo i f f / Sa lurn und Königsberg. 
»Innsbruck b. Wi- A . Wagner 17Z5.-. 4. 
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Urtheil nur mit Beizuge deS S c a r i o und der Beschwor-
nen gefallt werde. B e i Intestat-Verlassenschaften erbten 

früher S ö h n e und Töchter zu gleichen The i l en ; da aber, 
wie im K a p . 114 gesagt w i rd , beinahe die ganze Wel t 

die S ö h n e vor den Töchtern begünstige, beschlossen sie 
im Jahre 1644, daß nach dem Tode des Va te r s , der 

Mut te r oder eines Bruders bei nicht vorhandenem Te-
stamente ein Dri t te l des Nachlasses den mannlichen Er 

ben im Voraus zufallen, und nur das Uebrige mit den 
weiblichen gleich gethcilt werden sollte, was auf ihr A n , 

langen der Fürstbischof K a r l Emanuel von Madruz be
stätigte^). Eine Ausnahme machte die deutsche Gemeinde 

Truden, l ' r v ä e u a , die bei ihrer alten, das Beispiel des 
nahen Gerichtes E n n undKald i f f befolgenden S i t t e blieb.. 

Dieser zufolge ward nach dem Tode eines Familienvaters 

von den nächsten Verwandten nach dem Rathe und mit 
Zustimmung des Gerichtes aus den mehreren S ö h n e n 
jener, der ihnen der zur Wirthschaft geeigneteste schien, 

zum Herrn und Universalerben des ganzen Nachlasses er

nannt, der seine Brüder und Schwestern, so lange sie in 
der Familie blieben, zu verpflegen, und ihnen, wenn sie 

') Kap. 6A. S stato osservato, et 5i osserva in virlü 6eIIs 
Araxlosa concessione äi 8ua Lcoellen^a Horm?., eng 
rnoren6o xallre, mslZre, trotelll, o sorelle, Larbl, ^inite, 
Repoti et pronepoti^ etc«s!in inkinitum, Ii maseli!) 5ue-
ceäono, et succeüer äebbsno nella ter?.a nsrte Zell' ere» 
^ilä äel ê5nnto in svantgAgio, et ^iol il rlmanente 
ä'e58a ereclilä <Iiv!<Zono msscui), et iernine ugnalments 
kra tulti loro, et clc) xel liescritlo clelli 25. IVIagAio 
,658 os5ia riivlleggio. — Beinahe jedes Kapitel dieses 
Statutes beginnt mit den Worten: « btato osscrvato e 
zi o55el va, e!ie clc. ^ 
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austraten, so viel hinaus zu geben-hatte, als die näch
sten Verwandten nach Bi l l igkei t bestimmten. Dieses gute 
Loos konnte selbst eine Tochter treffen, wenn von den 

S ö h n e n keiner fü r geeignet erachtet wurde. 
Aus dem Buche 6e criminsüdus ist besonders merk

würd ig , daß die Schlüssel zu den Kerkern der Lcsric» 
i m Verwahre hatte, daß in selbe nur die eines Verbre

chens, worauf Leibcsstrafe gesetzt w a r , Beschuldigten ver
setzt werden konnten, d a ß , wenn es sich um die Einker

kerung eines solchen Beschuldigten handelte, der Richter 
die Kerkerschlüssel erst vom Lcario, unter Anführung der 

Veschuldigungsgründe abfordern m u ß t e , und daß sie von 
diesem nur , wenn die Gründe ihm zureichend schienen, 

ausgeliefert wurden. W a r die That nur mit Geldstrafe 
belegt, so konnte der Richter den Beschuldigten, bis er 
Kauzion stellte, nur im bischöflichen Pallaste, oder in 
seiner eigenen Wohnung fest halten; nur wenn er K a u 

zion zu leisten nicht vermochte, konnte er eingekerkert 

werden. E s würde zu weit f ü h r e n , wenn wir alle Eigen
heiten dieses Statutes bemerkbar machen wollten. Ü b e r 
haupt geht aus demselben hervor, daß die Gemeinde dem 

Fürstbischöfe nicht viel mehr zugestehen wollte, als einen 

Richter anzustellen, und die alte Abgabe, ^riinannia 
genannt, und einige andere Gefalle zu beziehen. 

D a ß der Fürstbischof Peter V i g i l mit seinem Antra

ge, ein neues S t a tu t im Thale einzuführen <"), nicht 

auslangte, ist schon früher gemeldet worden. 

" ) M a n sehe über diesen Gegenstand die Druckschrift: Lc-
ce?.ioni <1e1Ia eomrriullilä <li ^iemine contro nuovo 
ststuto composto per essc» <la nns öeputaxioris <leU' ec-

tialo teäs-^o prü-erilaw all' sccvlzv (5ovvruo ile! 1'irvlu 
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o. Das Statut von Castello. 
D i e mitten im Thale Fleims liegende Gemeinde Ca

stello mit ihren Zugehörungen C s x r i a n a , V s l I'Ioi-iana 
und Ltrsrnenti220 bildete früher ein eigenes, nicht dem 

Bischöfe von Trient, sondern dem tirolischen Landesfür-
stcn gehöriges Gericht, und war in der letzten Zeit dem 

Grafen Zenobio zu Lehen verliehen. Durch den bekann
ten Vertrag zwischen der Kaiserin M a r i a Theresia und 

dem Fürstbischöfe Peter V i g i l , ddo. W i e n den 24. J u l i 
1777, wurde es aber von dem Lehenbande befreit, und 

nebst dem kleinen deutschen Gerichte A l t r c i , ^ n t e r i v o 
oder ^ ! t a R l x a , dem Fürstbischöfe von Trient abgetre

ten , wogegen dieser das bis dahin fürstbischöfiiche Gericht 
Tramin an die Kaiserin übe rgab , die es dem Grafen 

Zenobio zum Ersatz als Lehen verlieh. D a s Gericht 
Castello hatte bis dahin seinen eigenen, vom Gerichts

inhaber bestellten Richter; auch hatte es ein eigenes i ta

lienisches S t a t u t von 93 Kapiteln ^ ) mit dem darin auf
gestellten Grundsätze, der Richter habe nach den im S t a -

nel mese Z! Zennsro Zel i7Z/j. A l s Verfasser wird K a r l 
Anton von P i l a t i genannt. Der Entwurf des für das 
Tha l Fleims angetragenen neuen Statutes mit dem T i 
t e l : 5tatuto nuovo xer !a vslle lli klemme, Ver faß t V0N 
dem fürstbischöflichen Hofkanzler Franz V i g i l Barbacovi/ 
mit mehreren darüber verhandelten Aktenstücken findet 
sich in der Vid i . ? iro l . Gute Nachrichten vom Thale 
FleimS und seiner ehemaligen Verfassung liefert der 
Sammler für Geschichte und Statistik von T i r o l B . III 
S . 68 — 504. 

Statuta 6el vicarizta «li Lagtello cap. i — 9Z Zolls von 
5uetuülni ecl «.«.»ervanxL del toro. IVIs. 
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tute enthaltenen alten Gewohnheiten, in deren Erman
gelung nach der t i ro l ischen Landesordnung 
seconäo U I^sncl8orc!nunZ), und wo auch diese nichts 
bestimmt» nach dem gemeinen Rechte zu entscheiden. Auch 
da hatte der Gemeindevorsteher, OeZano genannt, Sitz 
und Stimme bei den Urtheilen, die der Richter schöpfte. 
Das Testiren war, wie in der Landesordnung, auf den 
dritten Theil vom ererbten und auf die Halste vom ge
wonnenen Vermögen beschrankt. Bei Zntestat-Verlassen-
schaften erbten alle Kinder gleich, ohne Unterschied des 
Geschlechtes. 

In dsxr'isna, Vs! klorisna und 8tramenti220 
wurde sich, wie wir oben von l'roäens meldeten, be
nommen. 

Das Statut von Pergine 

Die schöne Herrschaft Perfen, ?erßine, gehörte che. 
mals dem tirolischen Landesfürsten, und wurde erst mit 
Vertrage vom 52. Zanner 4631 vom Kaiser Ferdinand!, 
an den Fürstbischof von Trient zum Ersätze für die einst 
bischöfliche Stadt Bozen abgetreten. Sie behielt auch un
ter der Trienter Landeshoheit ihr altes Statut, das vom 
Kaiser Maximilian I. im Jahre 1611, und nach einer vor
genommenen Revision und Verbesserung 1623 vom Erz
herzoge und Infanten Ferdinand, als von seinem Bru
der Kaiser Karl V. bestellten Gubernator der oberösterr. 
Lander, bestätiget wurde. Es ist im Wesentlichen dem 
Trienter Statute ganz konform, doch in italienischer 
Sprache, hat dieselbe Abtheilung in das Zivilrechtliche, 

') Mit dem einfachen Titel: Stawlo «u rerZins. ^vis. 
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in das Kriminale und in die so genannten Regolanar-
sachön, und im Anhange auch einige Verordnungen der 
Fürstbischöfe von Trient, so wie das gemeine Recht als 
subsidiarische Entscheidungsquelle. 

Das Manuskript kam nie unter die Presse. 

I. Das Statut von Primör, k r i ' i m e r o 64). 

Es dienet dieses Statut zum Beweise, wie mangel
haft ursprünglich die Statuten gewesen sein mögen. Es 
ist vom Zahre 1376, wurde in diesem Jahre von L o n i -
ka-uo de I-uxi8 als (^axitsnio und koäes t ä bestätiget^ 
und seit dieser Zeit nie einer neuen Redakzion und Ver, 
besserung unterworfen. Es besteht aus vier sogenannten 
Büchern, wovon aber jedes nur wenige Kapitel, Rubr i -
cke genannt, zahlet. Die Gegenstände sind ohne Plan 
und Ordnung unter einander vermengt. Das meiste be, 
steht in Satzungen über das Gemeindewesen; über das 
Zivi l - und Kriminalrecht kommt darin sehr wenig vor. 
Zn letzter Hinsicht ist das Gesetz gegen die Gottesläste
rung eines der sehr wenigen, es wurde mit Geld be
straft ; wer das nicht zahlen konnte, wurde dreimal in 
das Wasser geworfen. Von den vielen vorkommenden 
Geldstrafen erhielt gewöhnlich die eine Hälfte die Ge
meinde, die andere lheils der Beschädigte, theils der 
Anzeiger. Gegen Kriminalurtheile konnte avvellirt werden. 

^^ Ii« Ortllnaxion! 8!ve Ztatulo krilniero. conkrmato et 
oxprovato xer 1' LZregg!o s!gre. Loniks-io 6e I>uxis 6! 
karma, 6! yuegta m e ä e s i r n s t5!ur!sZix!one 6e1 6s5te! 
6eUa kietra 6i?r!mlero k o ä e s t s e(?zx!tan!o etc. 1'anno 
Zel Lignore 1Z76- A^g. 
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Verwundungen, auch die in Verlust eines Gliedes be
standen, wurden mit Gelde bestraft. I n Beziehung auf 
Mord und Todschlag ist nicht die Strafe des Thäters, 
sondern nur jene der Gemeinde angegeben, in der die 
That sich ereignete, wenn sie den Thäter nicht verfolgte. 
Falsche Zeugen wurden mit Gelde, Abhauung der rechten 
Hand, und Brandmarkung auf der Stirne gestraft. Konnte 
ein Verhafteter Sicherheit leisten, so mußte der Richter 
(?oä68tä o kettore) ihn auf freien Fuß setzen; wo 
nicht, so konnte er um Hülfe rufen, und jedermann hatte 
das Recht ihn zu befreien. Zn zivilrechtlichcr Hinsicht 
enthalt das Statut mehrere Bestimmungen über den Pro
zeß, aber beinahe keine über das Recht selbst, nicht ein
mal über die Erbfolge und Verjährung. Liegende Güter 
durften nicht an Klöster und Kirchen veräußert werden» 
weil diese zu den Gemeindelasten nichts beitrugen. 

Bei dieser großen Mangelhaftigkeit des Statutes läßt 
stch vielleicht annehmen, daß man zugleich das Statut 
von Feltre befolgte, da das Thal einst zum Gebiethe des 
Bischofes von Feltre gehörte. I m Jahre 1401 wurde 
das Geschlecht der Grafen von Welsperg lehenbarer 
Haber des Gerichtes; von dieser Zeit, nämlich vom Jahre 
1407 bis 1636 kamen einige Zusätze zu dem Statute 
hinzu, die aber meistens nur theils Regulirungen in Ge
meindesachen, theils Streitigkeiten mit den Gerichtsin
habern und deren Beilegung betreffen. 

n. Das Statut der vier Vikariate. 
Der Gerichtsbezirk bestand, wie noch jetzt, aus den 

vier Gemeinden: Brentonico, M o r i , Ala und Avio. Jede 
Gemeinde hatte einen Richter, V i ca r io , woher der Na-
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me Vkkariat entstand. Zum Vicsr io schlug jede Gemeinde 
jährlich dem Gerichtsinhaber vier Manner aus der Ge
meinde vor, aus denen derselbe einen ernannte. Er be
stellte zugleich unabhängig einen <üax!tsnio oder I.uo-
xotenente, der zu Brentonico seinen Sitz hatte, und 
Avvellazionsrichter war, zum Theile aber auch in erster 
Instanz Recht sprach. I m Jahre 1619 reformirten oder 
verbesserten die Gemeinden ihre alten Statute, und leg
ten sie dem Fürstbischöfe, Kardinal Karl vonMadruz, zur 
Bestätigung vor, der ihnen diese auch ertheilte, nicht als 
Fürstbischof, sondern als Herr der vier Vikariate für sich 
und feine Neffen und Nachfolger; denn die Vikariate 
gehörten damals als Trienter Lehen den Freiherren von 
Madruz. Das Statut erschien dasselbe Jahr 1619 im 
Drucke; es besteht, wie jenes von Trient, aus drei Ab, 
Heilungen, äe civiUbug, c!e criminslibus und äs 
L^näicis , die beiden ersteren, die vom Trienter Statute 
nur wenig abweichen, in lateinischer, die dritte in ita
lienischer Sprache^). Eine Abweichung ist, daß Forde
rungen, die sich auf ein öffentliches Instrument gründen, 
nur in 30 Iahren verjährt werden. 

I . . Das Statut des Ledrothales. 

Dieses Thal hatte bis zum Zahre 1436 ein lateini-

>) Llstuta Liv!I!a et Lr!m!nal!a czuatuor Vicsriatuum nuper 
rekormata, et auctz, et ab IIIustr!s8irno et Keverenäis» 
s!mo O. D. Lsrolo Laräiuals öe IVIsZru^Io, Lxlscopo 
et ?rlnc!xe l'rläelltlno, tamyuarn eorum Domino con. 
Krmata. I'riäenti. .^xuä ̂ oannem ^Ibertum 
xknm Lpiscoxalem 1619. Im I. i64l folgten noch ei« 

«ige Zusätze, die ungedruckt blieben. 
Tirol . Zeitschr. S. Bd. 6 
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sches S t a t u t ; dieß wurde im Jahre 1690 in das I ta l ie
nische übersetzt, i n verschiedenen Stücken zeitgemäß abge
änder t , und so vom Fürstbischöfe und Kardinale Ludwig 
von Madruz den 26. Oktober desselben Jahres bestätiget. 
I m Jahre 1777 nahm man eine neue Redakzion vor» 
die aber uuc darin bestand» daß man die bis dahin wie
der geschehenen Veränderungen und erfiossenen Verord
nungen bei den einschlagenden Kapiteln einschaltete, und 
auf diese Art ward dann das S t a tu t in Druck gelegt 
D e r erste T h e i l , die Z i v i l - und Kriminalstatuten enthal
tend, ist beinahe wörtlich aus dem Trienter Statute ent
nommen; eine Eigenheit, vermög einer Novelle, war, daß 
S t i e f b r ü d e r bei Jntestatverlassenschaften mit den zweiban« 
digen Brüdern zu gleichen Theilen erbten. D e r zweite 
The i l besteht aus 26 Kapi te ln , die nur Gemeinde- und 
Polizeigegenstände betreffen. 

K I . Das Statut von Riva. 

D a s lateinische S ta tu t der S t a d t R i v a und der da» 

zu gehörigen Landgemeinden, oder der P r ä t u r , besteht 
aus drei Büche rn , das erste in 36 Kapiteln von den 
Pflichten und Rechten des Nichters, R e c t o r genannt, 

und der verschiedenen Funkzionäre, das zweite in 89 K a p i 

teln von der Prozeßordnung und einigen zivilrechtlichen G e 
genstand en, das dritte in I W K a p i t e l n von Verbrechen und 
anderen strafbaren Handlungen, worunter auch jene sind, 

die im Trienter Sta tute im Buche 6e 6?nclici5 vorkom

men. Darauf folgt noch ein Anhang von Novellen in 11 

«°) Llatuti äeüa Volle 6i Î ecZro. In 1'ienlo ,777. ?res50 
Iraneesco wickele Lattisii. 5. 
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Kapiteln ̂ -). Auch dieses Statut ist in feinen Bestim
mungen von jenem der Stadt Trient nicht wesentlich ver
schieden. Merkwürdig ist das Kapitel 77 des zweiten Bu
ches; da wird die wie immer geartete Veräußerung einer 
in der Stadt und Prätur liegenden unbeweglichen Sache 
an einen Kriegsmann, einen Sklaven oder an eine geist
liche Person oder ein geistliches Institut (miüt i , 8ervo, 
xersonse vvl locc» reliZioso) bei Strafe der Nullität 
und der Konfiskazion des Gegenstandes verbothen. Dieser 
Verbothmag im Laufe derZeit großen Theils außer Uebung 
gekommen sein, so, daß die geistlichen Gemeinden und 
Znstitute viele Güter an sich gebracht haben. Da versam
melte sich den 26. Dezember 1770 der große Gemeinde-
rath (consiZIio Asnergle) und beschloß, mit Beziehung 
auf das erwähnte Kapitel des Statutes, und, wie man 
noch beifügte, auf das Beispiel der gebildetesten Staa
ten von Europa, daß alle in der Prätur liegenden Gü
ter, die milde oder geistliche Znstitute, Kirchen» Ge
meinden u. dgt., wie immer an sich gebracht haben» dem 
Einstandsrechte, vorzüglich der Bürger von Riva, und 
nach demselben auch der Einwohner unterliegen, so , daß 
sie nur den zu erhebenden Schätzungswerth dafür zu zah
len oder gerichtlich zu depositiren brauchen. Ausgenom
men wurden nur die ursprünglichen Stiftungsgüter des 
Pfarrhofes, des Svitales» der drei großen Brüderschaf
ten und der zwei Klöster. Dieses Statut erhielt die Be
stätigung des Fürstbischofes zu Trient und des Reichs
kammergerichtes zu Wezlar» und wurde fohin den 20. 
November 1774 kund gemacht. Die dagegen von den Borste, 

Ltatutum civitatis Rivae cum aääitamentis et ?riviIeZi!» 
ejnsäem civitatis. IVIs. 

6 * 
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Hern der betheiligten Znstitute erhobenen Beschwerden 
wurden später durch einen etwas mildernden Vergleich, 
den der Fürstbischof den 17. Marz 1787 gut hieß, geho
ben. I m Jahre 1790 wurde in voller Rathsverfamm-
lung der Bürger eine neue, aus 76 Artikeln bestehende 
Munizipalverfassung entworfen» die vom Fürstbischöfe 
Peter V i g i l bestätiget, und durch den Druck bekannt ge
macht wurde 62). S i e betrifft nur die Gemeindeversamm
lungen, die Wahlen, die Pflichten der Syndiker und 
anderer Funkzionäre u. dgl. Geistliche, wenn sie schon 
Bürger waren, hatten nach altem Brauche kein Stimm
recht. 

n. Das Statut des Thales Vestino. 
Dieses Thal bildete einen Theil der Grafschaft Lo-

dron. Es besteht aus drei Abtheilungen, IVIegols mit 
der Hälfte von Lo lone , ^ r m o mit ' I 'ursno, kersono 
und der anderen Hälfte von Lolone, endlich Moerna. 
Jede Abtheilung hatte einen Richter, Vicsrio, der aus 
den Einwohnern immer auf drei Jahre gewahlet wurde. 
Die Gemeinden schlugen drei Personen vor, aus denen 
die Grafen von Lodron einen ernannten. Die Appella-
zion gegen die Entscheidungen dieser Richter ging an den 
Comrmsssrio von Lodron, der zugleich der Kriminal, 
richter des Thales war. Das Statut besteht nur aus 33 
Kapiteln, und wurde vom GrafenKarlFcrdinand von Lo
dron im Jahre 1694 reformirt. 

I m Kapitel 26 wird rücksichtlich des Erbrechtes mit Ab-

) Lv5litu?'.ions ZVlnnicZxsle 6eIIa Oittä «Zl Ii!va. In Irt-nlo. 

ker 6!ambatt!5taIVIonsuni, Ltarnxstor Vvscovile ^7yo. 4. 
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anderung des alteren Statutes auf das Trienter S ta tu t 

verwiesen 

0. Die Privilegien des Nons - und Sulz
berges. 

Diese Berge , oder besser, diese Thaler (le vat t i 
6 ' G u r i o n s 6 5o !o ) , folgten zwar in Ziv i l - und K r i 

minalsachen ganz dem Trienter S ta tu te ; aber ihre Pr i 
vilegien, die sie sich von jedem Fürstbischöfe neu bestäti

gen ließen, bildeten doch ebenfalls eine Art von eigenem, 

in 93 Kapiteln bestehendem, im Jahre 1407 vom Bischöfe 
Georg verliehenem und spater vermehrtem Sta tu te"") , 

mehr zur Behebung in früherer Zeit entstandener B e 
schwerden, als zur E in füh rung besonderer Gesetze. S o 

wird verordnet, aufgebrachte gestohlene Sachen sollen nicht 
konfiszirt, sondern dem Eigenthümer zurück gestellet wer
den; wenn jemand zufällig ohne Verschulden getödtet 

oder verwundet, und die Schuldlosigkeit des Thaters ge

hörig bewiesen werde, so soll weder Konfiskazion des 
V e r m ö g e n s , noch eine andere S t r a f e eintreten, u . dgl. 

Hierin bestehen die mir bekannten Statuten der ita
lienischen Landestheile von T i ro l ohne daß ich jedoch 
deren Zahl als die vollständige verbürgen w i l l . D a aber, 

wie schon bemerkt wurde, viele Gemeinden und auch 

ganze Gerichtsbezirke das S t a tu t von Trient in seinen 

b') Statuta Val Vestino Qlurlsälxinne ^euösle äi I^oärono 
rigusräante zli skksr! Aiuciixiali, xuxillari, e commu-
nsl!. IVl5. 

5 ° ) krivileZIs Vallinm .̂rinaniae et Zolls. IVIs. 
" ) M a n findet sie alle in der Libüoikeca l'ilviensis, großen 

Theils auch in der Bibliothek des Ferdinandemns. 
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beiden Abtheilungen 6e civiUkus und äe cr!minali> 
bus, nicht so aber auch in jener 6e Z)r;l1ici8 für das 
ihrige erkannten, so hatten diese in dieser letzteren Rück
sicht ihre eigene Gemeindeordnungen oder Statuten, die 
ebenfalls sehr zahlreich waren. Im Nons- und Sulz-
berge hatte beinahe jedes Dorf eine eigene solche Ge
meindeordnung ebenfalls Starururn, gewöhnlicher 
Iri5trumer»tum, oder (üarts Regulas u. dgl. ge
nannt. Aber auch mehrere Gemeinden von Iudikarien 
und anderen Bezirken waren damit versehen. Es würde 
jedoch für diese Abhandlung zu weit führen, wenn in 
dieselben umständlicher und einzeln eingegangen werden 
wollte. 

Alle diese Statuten haben in unseren Tagen ihre ge-
schliche Kraft verloren. 

In den tirolisch-landesfürstlichen italienischen» wie 
in den deutschen Gerichten wurden die statutarischen Kri
mina lg esetze schon durch die Strafbüchee von Maria 
Theresia und Joseph II. aufgehoben; des letzteren Landes-
Herrn allgemeine Gerichtsordnung, Erbfolgeordnung, er
ster Theil des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches und 
mehr andere einzelne Zivilgesetze machten auch in die 
Zivilstatute schon sehr große Einschnitte; indessen blieb 
davon doch noch immer vieles geltend. Die Sekularissrung 
der geistlichen Fürstenthümer und der bekannte Traktat vom 
26. Dezember 4802 vereinigte aber die beiden Fürsten
thümer Tricnt und Brixcn mit dem österreichischen Ge, 
biethe, und das durch Patent vom 3. September 1803 
in Kraft gesetzte neue Gesetzbuch über Verbrechen und 

?>) Bloß von den Gemeinden dieser beiden THSler verwahret 
die Libliolkeca Tiro!en5i» deren über dreißig. 
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schwere Polizeiübertretungen wurde auch ln denselben 
kund gemacht, s o , daß dort die früheren Kriminalgesetze 
ebenfalls aufhörten; im Zivilrechte wurde aber damals vor 
der Hand noch nichts geändert, obwohl durch eine höchste 
Entschließung vom 2. August 1803, vom tirolischen Gu-
bernium kund gemacht den 26. April 1804, die die Her
stellung ordentlicher Archive bei allen Gerichten und die 
Hinterlegung aller zur Gründung dinglicher Rechte be
stimmter Notarilurkunden in denselben verfügte,, bereits 
die Abficht ausgedrückt war, auch die übrigen österreichi
schen Gesetze in den beiden Fürstenthümern einzuführen. 
Allein durch den Preßburger Frieden vom 26. Dezember 

1806 fiel ganz Tirol mit den beiden Fürstenthümern an 
die Krone Baiern, unter deren Regierung durch das kö
nigliche Edikt vom 23. Februar 1807 die allgemeine, in 
Tirol bestehende Gerichts- und Konkursordnung, dann 
die österreichischen Zivilgeselze auch für die Bezirke von 
Trient und Briren vom L. Juni 1807 an verbindlich er
klärt, und alle im Trienterischen, wie im Brirnerischen, 
bis dahin geltenden Gesetze und Observanzen, die mit 
den österreichischen Gesetzen im Widerspruche standen, 
aufgehoben wurden. Ferner erschien unter dem 28. Jul i 
1807 eine Kundmachung des tirolischen Avpellazionsge-
richtes, wornach Seine Majestät der König am 16. des 
vorigen Monates zu entschließen geruhet hatten» daß alle 
jene gesetzlichen Vorschriften, vcrmög welcher es der freien 
Wahl der tirolischen Unterthanen überlassen blieb, ihre 
letztwilligen Anordnungen, oder ihre wie immer gearte
ten Verträge unter Lebenden für sich allein außergericht
lich, oder mit Beiziehung eines inländischen Notarcs, 
oder vor ihrem Gerichtsstände zu errichten, vom 1. Jän
ner 1808 an auch in den Bezirken von Trient uiü> B n -
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xen gelten sollen.'Dabei ward allen Gerichtsbehörden die 
Aufsicht über jeden Mißbrauch der ferneren Ausübung 
des Notariates besonders empfohlen, aber auch das öster
reichische Gesetz vom 2. August 1803 auf alle außerge
richtliche, nicht von den Notaren verfaßte Instrumente 
über dingliche Rechte auf liegende Güter angewendet. 
Dadurch litten auch die Zivilstatuten der beiden Fürsten-
thümer eben jene Beschränkung, der die Statuten der 
altlandesfürstlichen Gerichte schon länger unterlagen. 

Doch alle diese Gesetze und Verordnungen behielten 
im Trienterischen ihre Kraft und Anwendung nur bis zum 
30. Juni 1810, indem dieser Landestheil, in Folge des 
Staatsvcrtrages vom 28. Februar 1810 dem Königreiche 
Italien einverleibt, und vom 1. J u l i 1810 an den ita
lienischen Gesetzen unterworfen wurde. I m Strudel die
ser Gesetze ging das Trienter Statut mit allen italieni
schen Partikularstatuten unter. 

I n dem bei dem Königreiche Baiern damals noch ge
bliebenen Landestheile wurde an den Zivilgesetzen nichts 
Wesentliches geändert, und so kam es, daß die tirolische 
Landesordnung und andere deutsche Statuten langer als 
die italienischen einen Theil ihrer Wirksamkeit behielten, 
die aber nach der glücklichen Rückkehr Tirols unter die 
k. 5. österreichische Regierung durch die im Jahre 1816 
geschehene Einführung und Kundmachung des allgemei
nen bürgerlichen Gesetzbuches nicht minder erloschen ist. 
Bloß die statutarischen Gesetze über Verjährung haben 
noch durch einige Jahre Anwendung, und auch die Be
stimmungen über Livellar» und Zensuarverträge und Zin
sen, und über grund- und erbrechtbare Verhältnisse, so 
wie über die Zehenten, in so weit darüber in den S ta 
tuten etwas vorkommt, müssen noch ferner daraus beur-
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theikt werden. Auch mag von den Gemeindeordnungen 
noch Manches, was von neueren Gesetzen nicht geändert 
worden, oder mit diesen nicht im Widerstreits steht, be
obachtet werden. Im Uebrigen aber sind alle diese Sta
tuten nunmehr nur historische, aber sehr wichtige Urkun
den und reichhaltige Quellen für die Landesgeschichte 
überhaupt, und insbesondere zur Kenntniß der ehemali
gen Verfassungen, Sta'ndeverhaltnisse, Sitten und Ge
brauche, die kein künftiger Gefchichtschreiber unseres Va
terlandes unbenützt lassen darf. 
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